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Auf der Hauptversammlung der Bundesrechts-

anwaltskammer in Düsseldorf im Oktober 2019 

wurde das Präsidium neu gewählt. Änderun-

gen haben sich nur insoweit ergeben, als für den  

nicht zur Wiederwahl stehenden Vizepräsidenten  

Dr. Abend der Präsident der Rechtsanwaltskam-

mer Hamburg Dr. Lemke neu in das Präsidium 

gewählt worden ist. Mit großer Mehrheit wur-

de der amtierende Präsident Dr. Wessels er-

neut als Präsident in seinem Amt bestätigt. Aus 

Niedersachsen ist der Präsident der Rechtsan-

waltskammer Celle, der Kollege Dr. Remmers, 

als Vizepräsident weiterhin im Präsidium vertreten.

Das Präsidium wird in den nächsten vier Jahren 

vor erheblichen Herausforderungen stehen. Die 

Neuordnung des Berufsrechtes der Insolvenzver-

walter und die Frage, ob die Aufsicht über die In-

solvenzverwalter und deren Zulassung den Rechts-

anwaltskammern übertragen werden soll, wird uns 

beschäftigen. 

Auch die Auswirkungen von Legal Tech und die 

Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch 

Rechtsdienstleister außerhalb der Anwaltschaft 

wird bei uns in den nächsten vier Jahren Thema 

sein. Insbesondere die Frage, ob es sich um er-

laubte oder nicht erlaubte Rechtsdienstleistung 

handelt, wird zu diskutieren sein. Möglicherweise 

bringt zu dieser Frage die Entscheidung des BGH 

Ende dieses Jahres etwas Klarheit. Die Kammern 

sind darin einig, dass die Änderungen der Rahmen-

bedingungen jedenfalls nicht dazu führen dürfen, 

dass das Berufsbild des Rechtsanwaltes sich in sei-

nen Grundfesten verändert. 

Insbesondere das Verbot der Fremdkapitalbeteili-

gung und auch das Verbot von Risikokapital muss 

nach Auffassung aller Kammern beibehalten wer-

den, denn im Vordergrund der anwaltlichen Tätig-

keit muss immer die Interessenwahrnehmung des 

Mandanten und nicht das wirtschaftliche Interesse 

eines nur durch Kapital beteiligten Dritten stehen. 

Auch der Vorstand der Rechtsanwaltskammer 

Braunschweig ist davon überzeugt, dass nur dann 

das besondere Vertrauen des Mandanten in seinen 

Anwalt weiterhin bestehen bleibt.

Eine allgemeine Änderung wirkt sich hinsichtlich 

der neu abzuschließenden Ausbildungsverträge 

aus. Der Gesetzgeber hat sich dazu entschlossen, 

auch im Rahmen der Ausbildungsvergütungen eine 

Mindestvergütung einzuführen. Die Rechtsanwalts- 

kammer wird nach wie vor Empfehlungen zur Aus-

bildungsvergütung herausgeben. Diese Empfehlun- 

gen berücksichtigen die neue gesetzliche Regelung 

bereits und liegen geringfügig darüber. Wenn Sie 

also den Empfehlungen der Rechtsanwaltskammer 

folgen, sind Sie auf der sicheren Seite.

Das Jahresende ist meistens mit einer gesteigerten 

Arbeitsbelastung verbunden, trotzdem wünsche 

ich Ihnen und Ihrer Familie geruhsame und frohe 

Weihnachtstage und für das Jahr 2020 alles Gute.

Zum Schluss möchte ich ausdrücklich all denen, 

die ehrenamtlich für die Kammer tätig sind, für Ihr 

Engagement im Jahre 2019 danken. Bleiben Sie 

weiterhin so engagiert, denn anders lässt sich die 

Selbstverwaltung nicht durchführen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr  Michael Schlüter

Präsident

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Die nächste ordentliche Kammerversammlung findet 

am Mittwoch, 22. April 2020 um 15:00 Uhr 

im Seminarraum der Rechtsanwaltskammer Braunschweig, 

Lessingplatz 1, 38100 Braunschweig statt. Bitte notieren 

Sie sich schon heute diesen Termin.

Anträge zur Kammerversammlung

Nach § 6 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Rechtsanwalts-

kammer Braunschweig können zur jährlichen ordentlichen 

Kammerversammlung Anträge zur Tagesordnung gestellt 

werden. Anträge zur Tagesordnung müssen in Textform 

eingereicht werden.

Die Anträge werden vom Kammervorstand auf die Tages-

ordnung genommen, wenn sie bis zum 02.03.2020 in der 

Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer Braunschweig 

eingehen.

Frist für Anträge zur Tagesordnung: 
Montag, 2. März 2020, 17:00 Uhr

Die förmliche Einladung zur Kammerversammlung mit 

Bekanntgabe der Tagesordnung wird rechtzeitig erfolgen.

Michael Schlüter, Präsident RAK Braunschweig

Ankündigung der Kammerversammlung am 22. 04. 2020

RechtsanwaltskammeR
Braunschweig

Wir bitten alle Fachanwälte/Fachanwältinnen, die für das 

Kalenderjahr 2019 noch keine ausreichende Fortbildung 

gem. § 15 FAO nachgewiesen haben, die Fortbildungs-

nachweise bis zum 31.12.2019 bei der Kammer einzurei-

chen. Bitte übersenden Sie uns die Nachweise nur noch 

per:

Die Nachweise werden bei uns nur noch digital gespei-

chert. Sollten Sie uns Originale übersenden, werden diese 

vernichtet, nachdem sie gespeichert wurden.  

Petra Boeke, Geschäftsführerin RAK Braunschweig

Fortbildungsnachweise gem. § 15 FAO für 2019 einreichen 

•  Fax  0531/12335-66, 

•   Mail  abaese@rak-braunschweig.de  oder

•  beA
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Auf seiner Sitzung am 27. 09. 2019 hat sich der Vorstand 

der Rechtsanwaltskammer Braunschweig erneut mit der 

Angemessenheit der Ausbildungsvergütung befasst und 

die seit 2016 geltenden Empfehlungen für die Ausbil-

dungsvergütung mit Geltung ab 01. 01. 2020 unter Be-

rücksichtigung der voraussichtlich ab 2020 geltenden 

Mindestvergütung gem. § 17 BBiG n. F. angepasst. 

Folgende Empfehlung wurde beschlossen:

2020 
1. Ausbildungsjahr 650,00 EUR, mindestens 515,00 EUR

2. Ausbildungsjahr 767,00 EUR, mindestens 607,70 EUR

3. Ausbildungsjahr 878,00 EUR, mindestens 695,25 EUR

2021 
1. Ausbildungsjahr 700,00 EUR, mindestens 550,00 EUR

2. Ausbildungsjahr 826,00 EUR, mindestens 649,00 EUR

3. Ausbildungsjahr 945,00 EUR, mindestens 742,50 EUR

2022 
1. Ausbildungsjahr 750,00 EUR, mindestens 585,00 EUR

2. Ausbildungsjahr 885,00 EUR, mindestens 690,30 EUR

3. Ausbildungsjahr 1.013,00 EUR, mindestens 789,75 EUR

2023 
1. Ausbildungsjahr 800,00 EUR, mindestens 620,00 EUR

2. Ausbildungsjahr 944,00 EUR, mindestens 731,60 EUR

3. Ausbildungsjahr 1.080,00 EUR, mindestens 837,00 EUR

Ausbildungsverträge, die die Mindestvergütung unter-

schreiten, werden nicht in das Verzeichnis der Berufs-

ausbildungsverhältnisse eingetragen. Die Eintragung ist 

wiederum zwingende Voraussetzung für die spätere Zu-

lassung der Auszubildenden zur Zwischen- und Abschluss-

prüfung. 

Die bereits vor dem 01. 01. 2020 eingetragenen Ausbil-

dungsverträge sind zum 01. 01. 2020 entsprechend anzu-

passen .  

Gültig ab 01. 01. 2020

Angemessene Ausbildungsvergütung

RechtsanwaltskammeR
Braunschweig
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Die von der Bundesregierung mit ihrem Entwurf eines Ge-

setzes zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen 

Bildung (BBiMoG) verfolgte Mindestausbildungsvergü-

tung wird in Deutschland bereits größtenteils gewährt. 

Das ergab eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung.  Mit dem BBiMoG will die 

Bundesregierung die Attraktivität und Wettbewerbsfähig-

keit der beruflichen Bildung erhöhen; ein Baustein ist die 

Einführung einer Mindestvergütung für Auszubildende. 

Vorgesehen ist für das erste Ausbildungsjahr der Auszu-

bildenden, das im Jahr 2020 beginnt, eine Mindestvergü-

tung in Höhe von 515 Euro; sie soll in den weiteren Ausbil-

dungsjahren stufenweise angehoben werden.

Die Studie zeigt deutliche Unterschiede der Mindestvergü-

tungen je nach Region, Bildungsabschluss, Betriebsgröße 

und Berufsbereich. So verdienten 2015 deutschlandweit 

etwa 16,3 % der Auszubildenden weniger als 515 Euro; 

stärker betroffen waren Auszubildende in Ostdeutschland 

(35,5 %). Bei der Höhe der Ausbildungsvergütung spielten 

daneben auch der Bildungsabschluss, die Größe des Aus-

bildungsbetriebs und auch der Berufsbereich eine Rolle.

 

Die Vergütungsempfehlungen der Rechtsanwaltskam-

mern für Auszubildende zum/zur ReFa- bzw. ReNo-Fach-

angestellten liegen bereits jetzt (z. T. deutlich) über der 

geplanten Mindestvergütung.  

Newsletter „Nachrichten aus Berlin“ | Ausgabe 15/2019 vom 31. 07. 2019

Studie der IAB zur Mindestvergütung für Auszubildende 
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RechtsanwaltskammeR
Braunschweig

Es ist eine Tatsache, dass die Ausbildungszahlen in den 

Berufen „Rechtsanwaltsfachangestellte/r bzw. Rechtsan-

walts- und Notarfachangestellte/r“ einem traurigen Ab-

wärtstrend unterliegen; die Ursachen hierfür sind vielfäl-

tig und es gibt bereits unterschiedlichste Überlegungen, 

welche Möglichkeiten bestehen, durch die Investition 

in den beruflichen Nachwuchs den sich abzeichnenden 

Fachkräftemangel einzudämmen. Hierzu unabdingbar ist 

die Kooperation bzw. Kommunikation aller an der der Be-

rufsausbildung Beteiligten. 

Auf der letzten Sitzung des BBiA wurde angeregt, dass die 

RAK Braunschweig auch Präsenz auf den Ausbildungs-

messen außerhalb Braunschweigs, hier insbesondere im 

Raum Südniedersachsen, zeigen sollte. 

„Nutze die Chance und informiere dich!“ - genau da setzt 

der Berufsinformationstag Osterode (BITO) seit langem 

mit großem Erfolg an. Einmal im Jahr verwandeln sich die 

Räume der Berufsbildenden Schulen I und II am Neustäd-

ter Tor in eine große Job- und Informationsbörse. Mehr als 

100 Aussteller präsentierten sich den zukünftigen Arbeit-

nehmern. Aber auch viele Eltern waren unterwegs, entwe-

der um sich selbst zu informieren oder um den Nachwuchs 

bei der Ausbildungsplatzsuche zu unterstützen.

 

Am Samstag, 21. September 2019, von 10:00 bis 14:30 

Uhr, repräsentierten die Auszubildende Friederike Handt 

(2. Ausbildungsjahr, Kanzlei WRP Recht in Osterode) und 

die im Sommer ausgelernte und nunmehr als ReNo-Fach-

kraft tätige Dania Lauenstein (Südharzkanzlei in Bad Lau-

terberg) unter Begleitung der Dipl.-Hdl. Tanja Grüneberg 

(auch BBiA- und PA-Mitglied ReNo sowie Rechtsfachwirt, 

Teamleitung ReNo an den BBS 1 in Northeim und ausge-

bildete Berufsträgerin) das Berufsbild der/s ReFa-  bzw. 

ReNo-Fachangestellten. 

Der Berufsinformationstag in Osterode kam gut an, auch 

in Zeiten des Internets ist die Bedeutung eines persönli-

chen Gesprächs nicht zu unterschätzen. Frau Lauenstein 

und Frau Handt haben es mit ihrer offenen und freundli-

chen Art geschafft, Hemmschwellen abzubauen und „auf 

Augenhöhe“ mit interessierten Schülerinnen und Schülern 

zu sprechen, ihren Berufsalltag vorzustellen und auf über-

zeugende ehrliche Weise die facettenreichen Möglichkei-

ten des Berufsbildes herauszustellen, was sehr positiv von 

den Besuchern rückgemeldet wurde. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Ausbildungszahlen nach-

haltig positiv entwickeln werden und das Berufsbild, wel-

ches nicht in vorderster Reihe in den Köpfen verankert 

zu sein scheint, auch etwas bekannter gemacht werden 

konnte.   

Tanja Grüneberg 

Neue Wege in der Sicherung des Nachwuchses

Ausbildungs-Messestand der Rechtsanwaltskammer  

erstmals auf dem Berufs- und Informationstag Osterode (BITO) 
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Die Rechtsanwaltskammer Braunschweig sucht eine 

Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt, die/der Interesse an 

der Übernahme der Leitung einer anwaltlichen Arbeits-

gemeinschaft in der 4. Pflichtstation für Rechtsreferenda- 

rinnen und Rechtsreferendare im juristischen Vorberei-

tungsdienst in Göttingen hat und bereit ist, diese ab dem 

01.11.2020 gemeinsam mit einem Kollegen in Göttingen 

zu übernehmen.

 

Die einschlägigen Ausbildungsvorschriften sind im NJAG 

sowie in der NJAVO in der Fassung der Jahre 2009/2013 

festgelegt. Diese sowie die Ausbildungspläne unter an-

derem für die allgemeine anwaltliche Ausbildung am 

Arbeitsplatz und in der Arbeitsgemeinschaft sind in der 

Ausbildungsbroschüre „Der Juristische Vorbereitungs-

dienst in Niedersachsen, Stand Juli 2019“ niedergelegt. 

Die Broschüre finden Sie auf der Internet-Seite des Ober-

landesgerichts Braunschweig unter www.oberlandesge-

richt-braunschweig.niedersachsen.de

 

Exemplarisch soll hier ausgeführt werden, dass Sie die 

insgesamt sechs Monate dauernde anwaltliche Arbeitsge-

meinschaft gemeinschaftlich leiten werden. Die Arbeitsge-

meinschaft beginnt mit einen fünftätigen Blockseminar I, 

das Sie sich mit einer richterlichen Lehrkraft teilen, welche 

die Referendarinnen und Referendare an drei Tagen ganz-

tätig im „Zwangsvollstreckungsrecht“ unterrichtet. Sie sol-

len an 2 Tagen dann den Referendaren die Einführung in 

den Anwaltsberuf (die Stellung als Organ der Rechtspfle-

ge, anwaltliche Tätigkeitsfelder, Personalführung, Büroor-

ganisation Zulassungsvoraussetzung usw.) sowie RVG und 

Einführung in das Gebührenrecht vermitteln.

 

Die anwaltliche Arbeitsgemeinschaft findet in der Regel 

einmal wöchentlich beim Landgericht Göttingen statt. 

Den Termin bestimmen Sie gemeinsam in Absprache 

mit dem Landgericht Göttingen. Darüber hinaus sind im 

Rahmen der anwaltlichen Arbeitsgemeinschaft insge-

samt vier Aufsichtsarbeiten anzufertigen, deren Bewer-

tungen in das zu erteilende Zeugnis einzubeziehen sind.  

Von Ihrer Tätigkeit als Leiterin/Leiter einer anwaltlichen 

Arbeitsgemeinschaft können Sie bis zu 50 % auf anwalt-

liche Dozentinnen und Dozenten übertragen, die diese 

Lehrtätigkeit in ihren jeweiligen Fachgebieten im Rahmen 

Ihrer Arbeitsgemeinschaft wahrnehmen können, ohne 

selbst die Leitung der AG zu übernehmen. Beurteilungs-

beiträge der Dozentinnen und Dozenten über erbrachte 

Leistungen der Referendarinnen und Referendare über-

nehmen Sie für die spätere Zeugniserteilung.

 

Als Vergütung zahlt Ihnen das Land Niedersachsen einen 

Betrag von 22,00 EUR je Unterrichtsstunde (45 Minuten). 

Für die Klausuren gewährt das Land Niedersachsen einen 

Einmalbetrag von 55,00 EUR für die Ausgabe und Bespre-

chung jeder Klausur sowie einen Betrag von 13,00 EUR 

für die Korrektur jeder einzelnen Klausur. Die Rechtsan-

waltskammer Braunschweig beteiligt sich darüber hinaus 

mit einer eigenen Gebührenregelung an der Vergütung 

der anwaltlichen Arbeitsgemeinschaftsleiter/innen (pro 

Unterrichtsstunde 35,00 EUR, Korrektur 20,00 EUR und 

Besprechung Klausur 90,00 EUR).

 

Wenn Sie Interesse an der Übernahme der Leitung einer 

anwaltlichen Arbeitsgemeinschaft ab 01.11.2020 haben 

und die beiden Staatsexamina der ersten und zweiten 

juristischen Staatsprüfung mindestens mit dem Ergebnis 

„befriedigend“ abgeschlossen haben, melden Sie sich bit-

te alsbald beim Oberlandesgericht Braunschweig, Refe-

rendarabteilung, oder der Rechtsanwaltskammer Braun-

schweig. Es wird ausdrücklich auch die Bewerbung von 

Assessorinnen und Assessoren begrüßt, die die zweite 

juristische Staatsprüfung zeitnah abgelegt und ihre beruf-

liche Karriere gerade begonnen haben.  

Leiter einer anwaltlichen Referendar-AG  
für den Bereich Göttingen gesucht! 

RechtsanwaltskammeR
Braunschweig
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Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen  

in der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer 

Frau Friedrichs (0531/123 35 13)   

gern zur Verfügung.
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Der elektronische Rechtsverkehr wird im Hinblick auf das 

bereits automatisierte Mahnverfahren zum 01. 01. 2020 

weiter ausgebaut. Ab diesem Zeitpunkt müssen nicht 

nur die Anträge, sondern auch die Widersprüche gegen 

Mahnbescheide in maschinell-lesbarer Form eingereicht 

werden. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dürfen 

amtliche Vordrucke dann nicht mehr nutzen. §§ 689 und 

702 ZPO treten zum 01. 01. 2020 in entsprechend ange-

passter Form in Kraft.   

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder hat das Bundesministerium der Finanzen folgende 

Muster neu gefasst:

 

•  Muster für Vollmachten  

zur Vertretung in Steuersachen, 

•  Beiblatt zur Vollmacht  

zur Vertretung in Steuersachen

•  Merkblatt zur Verwendung  

der amtlichen Muster für Vollmachten  

zur Vertretung in Steuersachen 

 

Die neu gefassten Muster sind nunmehr der elektroni-

schen Übermittlung von Vollmachtsdaten an die Finanz-

verwaltung gemäß § 80a AO zugrunde zu legen.   

Das automatisierte Mahnverfahren 

Neufassung der Muster für Vollmachten  
zur Vertretung in Steuersachen

Berlin, 30. 08. 2019    |   Rechtsanwalt Alfred Gass,  Berlin

Berlin, 12. 08. 2019    |   Rechtsanwalt Christian Dahns,  Berlin

Die Muster finden Sie unter: 

https://www.rak-braunschweig.de/images/down-

loads/Neufassung_der_Muster_fr_Vollmachten_zur_

Vertretung_in_Steuersachen.pdf

Zur weiteren Verdeutlichung wird verwiesen auf 

den Newsletter:

 https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/

bea-newsletter/2019/ausgabe-17-2019-v-952019

Infos zum Mahnverfahren finden sich unter:

https://www.mahngerichte.de/de/aktuelles.html
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Die 77. Tagung der Gebührenreferenten wurde von 

der RAK Celle ausgerichtet und fand am 04. 05. 2019 

in Hildesheim statt. 

Schwerpunktmäßig befassten sich die Teilnehmer mit dem 

aktuellen Stand der Anpassung der Rechtsanwaltsvergü-

tung als auch im Rahmen ihres Generalthemas „Auswir-

kungen der neuen Entwicklungen des Rechtsdienstleis-

tungsmarktes auf die anwaltliche Vergütung“ mit der Frage 

der (Teil-) Freigabe des Verbots der Vereinbarung von Er-

folgshonoraren nach § 49b Abs. 2 BRAO i. V. m. § 4a RVG.

1.  RVG-Anpassung

Auch zum Zeitpunkt der 77. Gebührenreferententagung 

lag kein Referentenentwurf eines 3. Kostenrechtsmoder-

nisierungsgesetzes vor. Der gemeinsame Forderungskata-

log zur Anpassung des RVG von BRAK und DAV war am 

16. 04. 2018 an das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz (BM JV) übergeben worden und im 

Herbst 2018 vom BMJV an die Landesjustizministerien 

zur Stellungnahme weitergeleitet worden. Zwischenzeit-

lich lagen dem BMJV zwar fast alle Rückmeldungen vor, 

allerdings hatten die Landesjustizministerien angekündigt, 

sich erst nach der 90. Konferenz der Justizministerinnen 

und Justizminister (JuMiKo) am 05./06. 06. 2019 abschlie-

ßend zu dem gemeinsamen Forderungskatalog zu positi-

onieren.

Die JuMiKo hatte bei ihrer Frühjahrskonferenz 2018 eine 

Länderarbeitsgruppe „Neues Haushaltswesen“ zur Evalu-

ierung der Erhöhung der Gerichtsgebühren durch das 

2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz eingesetzt. Diese 

Länderarbeitsgruppe war beauftragt worden, die Situa- 

tion der Gebühreneinnahmen der Gerichte und Staatsan-

waltschaften auch mit Blick auf die Ausgaben für Rechts-

anwaltsgebühren sowie Honorare und Entschädigungen 

nach dem JVEG für die Jahre 2012 bis 2017 in allen Län-

dern auf einer möglichst breiten Datengrundlage zu ana-

lysieren. Diese Ergebnisse wollten die Länder zunächst 

abwarten.

[Anm.: Die JuMiKo war sich einig, dass die Sicherung der Leis-
tungsstärke der Justiz auch eine angemessene Vergütung der 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte voraussetzt. Die Jus-
tizminister/innen der Länder Hamburg, Hessen und Schles-
wig-Holstein sind beauftragt worden, Gespräche mit dem Prä-
sidenten der BRAK und der Präsidentin des DAV über dieses 
Thema zu führen.]

Vor diesem Hintergrund wiederholten die Gebührenrefe-

renten die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer zeitna-

hen angemessen Anpassung der anwaltlichen Gebühren. 

Dabei wurde insbesondere mit dem im Niedersächsischen 

Justizministerium für das Kostenrecht zuständigen Fach-

referenten die sich abzeichnende Problematik diskutiert, 

dass die Länder einer RVG-Anpassung voraussichtlich nur 

bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Gerichtskosten zu-

stimmen werden.

Die Gebührenreferenten stellten klar, dass durch die 

RVG-Anpassung sichergestellt werden soll, dass auch die 

Anwaltschaft an der allgemeinen Preis- und Kostenent-

wicklung seit der der letzten Erhöhung im Jahr 2013 parti-

zipiert. Die RVG-Anpassung müsse daher abgekoppelt von 

einer Gerichtskostenerhöhung erfolgen; die Anwaltschaft 

könne nicht für steigende Personal- und Sachkosten der 

Justiz einstehen. Denn Justizgewährung und der Zugang 

zum Recht sind Teil der staatlichen Daseinsfürsorge, die 

nicht kostendeckend sein darf.

2.  Anwaltliche Erfolgshonorare und Legal Tech

Ferner befassten sich die Gebührenreferenten mit den 

möglichen Auswirkungen der Geschäftsmodelle der pro-

zessfinanzierenden Inkassodienstleister im Bereich Legal 

Tech auf den Rechtsberatungsmarkt und das anwaltliche 

Berufsrecht. Insbesondere diskutierten sie, ob das Verbot 

der Vereinbarung von Erfolgshonoraren nach § 49b Abs. 2 

BRAO i. V. m. § 4 a RVG weiterhin aufrechterhalten wer-

den sollte. Denn das Geschäftskonzept der Legal-Tech-Un-

ternehmen basiert auf der Vereinbarung einer Art Er-

folgshonorar mit dem Verbraucher; Rechtsanwälten ist 

dies jedoch berufsrechtlich untersagt. Um Wettbewerbs-

verzerrung für die Anwaltschaft zu verhindern, stellt sich 

die Frage, ob eine weitere Öffnung des Erfolgshonorarver-

bots geboten ist.   ⏵

Berlin, 10. 09. 2019   |   L II 60

77. Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern
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Die Gebührenreferenten diskutierten daher umfassend, 

aber nicht abschließend, die Vor- und Nachteile einer wei-

teren Teilfreigabe des Verbots nach § 49b Abs. 2 BRAO, 

insbesondere auch im Hinblick auf die Rolle des Rechtsan-

walts als Organ der Rechtspflege und Sicherstellung des 

Zugangs zum Recht als auch die etwaigen Auswirkungen 

auf das Kostenerstattungssystem. Die Gebührenreferen-

ten werden die Diskussion im Rahmen ihrer nächsten Ta-

gung fortführen.

Zu der Frage, ob die Erbringung automatisierter Rechts-

dienstleistungen durch Legal Tech-Plattformen einen Ver-

stoß gegen das RDG darstellt fassten die Gebührenrefe-

renten folgenden Beschluss:

Die Gebührenreferenten sind der Auffassung, dass nach wie 
vor keine Rechtsdienstleistung außerhalb des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes (RDG) erbracht werden darf, unabhängig da-
von, ob die konkrete Rechtsdienstleistung durch Personen oder 
ganz oder zum Teil durch Algorithmen erfolgt.

3.   Abrechnung standardisierter Rechts- 
dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung

Die Gebührenreferenten beschäftigte erneut die Frage, 

ob aufgrund der im Bereich standardisierter Rechtsdienst-

leistungen auftretenden Synergieeffekte bei der Bearbei-

tung mehrerer parallel gelagerter Fälle Änderungen im 

RVG vorzunehmen sind. Hintergrund ist ein Vorstoß der 

Versicherungswirtschaft, der die Modernisierung des 

Kostenrechts fordert und eine Ergänzung von § 14 RVG 

dahingehend vorgeschlagen hatte, bei Parallelangelegen-

heiten die Gebühr um einen bestimmten Faktor zu redu-

zieren, der die erzielten Skaleneffekte berücksichtigt.

Im Ergebnis trägt nach Auffassung der Gebührenreferen-

ten die bestehende Regelung des § 14 RVG diesen Fällen 

ausreichend Rechnung. Daher halten sie es weder für er-

forderlich, dafür einen eigenständigen Gebührentatbe-

stand zu schaffen, noch den Rahmen der Geschäftsgebühr 

nach Nr. 2300 VV RVG abzusenken.

 

4.  Überlegungen zu inkassorechtlichen Vorschriften

Der im Jahr 2018 veröffentlichte Evaluierungsbericht 

zum Inkassowesen zeigte Missstände im Hinblick auf 

die Geltendmachung von Vergütungen durch Inkasso- 

unternehmen auf. Um insbesondere gegen die unseriösen 

Geschäftspraktiken im Bereich des Masseninkasso vor-

zugehen, stellt das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz (BMJV) derzeit Überlegungen an, im 

vorgerichtlichen Bereich für Inkassodienstleistungen die 

Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG zu beschränken. 

Denn Inkassounternehmen würden sich bei der Berech-

nung ihrer Vergütungen an das RVG anlehnen und in vie-

len Fällen die 1,3-Geschäftsgebühr ansetzen. Daher soll 

nach Vorstellung des BMJV eine Neuregelung im RVG ge-

schaffen werden, nicht hingegen im Erstattungsrecht.

Vor diesem Hintergrund diskutierten die Gebührenrefe-

renten die gesetzgeberischen Pläne und fassten hierzu 

folgenden Beschluss:

Die Gebührenreferententagung lehnt einstimmig die Über-
legungen zu inkassorechtlichen Vorschriften, soweit die An-
waltschaft betroffen ist, ab. Sie ist der Auffassung, dass man 
mit den geltenden Gesetzen und mit den Möglichkeiten der 
Erläuterung und der Darlegung der anwaltlichen Tätigkeit im 
Aufforderungsschreiben den Unterschieden zwischen den rei-
nen Inkassodiensten und anwaltlicher Tätigkeit ausreichend 
gerecht wird. 

5.  Mehrfachvertretung von Opfern in Strafverfahren

Die Gebührenreferenten befassten sich erneut mit der 

vergütungsrechtlichen Problematik bei der Mehrfach-

vertretung von Opfern in Strafverfahren. Hintergrund 

ist, dass in der Regel in Strafverfahren für mehrere Opfer 

eines Straftäters, die sich dem Verfahren als Nebenkläger 

angeschlossen haben, ein RA als gemeinsamer Beistand 

bestellt wird und die Verhandlung über die verschiedenen 

Straftaten gemeinsam durchgeführt wird. Die Gerichte 

nehmen eine Angelegenheit an mit der Folge, dass die Ver-

fahrensgebühr nur einfach anfällt (mit einer Erhöhungsge-

bühr).

Nach eingehender Diskussion kamen die Gebührenrefe-

renten zu dem Ergebnis, dass der beigeordnete RA keine 

gesonderten Verfahrensgebühren für jeden Nebenkläger 

ansetzen kann, es sich bei der Mehrfachvertretung also 

nicht um verschiedene, sondern um eine Angelegenheit 

handelt.   ⏵
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6.  Anfall der Gebühr nach Nr. 2100 VV RVG 
ohne (ausdrückliche) Beauftragung

Die Gebührenreferenten setzten sich nochmals mit der 

Frage auseinander, ob auch ohne ausdrückliche Beauftra-

gung durch den Mandanten eine Gebühr nach Nr. 2100 

VV RVG anfällt, wenn der RA die Erfolgsaussichten eines 

Rechtsmittels prüft und dazu Stellung nimmt. Sollten dem-

entsprechend Rechtsanwälte Zweifel haben, ob für die 

Prüfung der Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels eine 

weitere Gebühr anfallen könnte, empfehlen die Gebühren-

referenten die Sachlage mit dem Mandanten zu klären und 

sich ggf. einen weiteren Auftrag schriftlich erteilen lassen.

7.  Anwaltliche Vergütung nach (teilweise) erfolg- 
reichen sozialrechtlichen Widerspruchsverfahren 
und Aufrechnung durch Jobcenter 

Darüber hinaus befassten sich die Gebührenreferenten 

mit der Problematik der Aufrechnung durch Jobcenter mit 

der anwaltlichen Vergütung nach (teilweise) erfolgreichen 

sozialrechtlichen Widerspruchsverfahren auseinander 

und halten im Ergebnis mit großer Mehrheit die Aufrech-

nung in solchen Fällen für unzulässig:

Die Gebührenreferenten vertreten die Rechtsauffassung, dass 
bei Mandaten, bei denen Beratungshilfe gewährt worden ist, 
im Falle der Erstattung der Erstattungsanspruch unmittelbar 
beim beauftragten Rechtsanwalt entsteht; eine Aufrechnungs-
lage besteht zu keinem Zeitpunkt.

8.  Pflichtverteidigergebühren / Pauschgebühren 
nach § 51 RVG

Auch beschäftigten sich die Gebührenreferenten mit der 

Problematik, dass in umfangreichen Staatsschutzverfah-

ren mit einem großen zeitlichem Aufwand die in erster 

und letzter Instanz zuständigen OLGs bei anschließend 

gestellten Pauschanträgen nach § 51 RVG sehr restriktiv 

über deren Bewilligung entscheiden würden. 

Die Gebührenreferenten waren sich einig, dass die gesetz-

liche Regelung grundsätzlich rechtlich richtig konstruiert 

ist. Kern des Problems ist vielmehr die Ausgestaltung in 

der Praxis; hier sehen die Gebührenreferenten Nachbes-

serungsbedarf. Insbesondere würden die Voraussetzung 

der Bewilligung der Pauschgebühr („wegen des besonde-

ren Umfangs oder der besonderen Schwierigkeit“) von den 

OLGs sehr hoch gehalten. Die Gebührenreferenten wer-

den sich bei ihrer nächsten Tagung erneut mit der Proble-

matik der Bemessung von Pauschgebühren nach § 51 RVG 

befassen und ggf. gesetzliche Nachbesserungsvorschläge 

herausarbeiten.

9.  Höhe der Einigungsgebühr bei Mehrvergleich

Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung und der 

Rechtsprechung des BGH (Urt. v. 17.01.2018, Az. XII ZB 

248/16) fällt in PKH/VKH-Verfahren bei einem Mehrver-

gleich nicht nur die Einigungsgebühr nach Nr. 1000 VV 

RVG an, sondern auch eine 0,8 Verfahrensdifferenzge-

bühr und eine erhöhte, nämlich aus dem Gesamtwert er-

rechnete 1,2 Terminsgebühr. 

Das OLG Bamberg (Beschluss v.om 06. 07. 2018, Az. 2 

WF 157/18) hatte entschieden, dass in solchen Fällen 

nach Sinn und Zweck der Nrn. 1000, 1003 VV RVG bei 

Mitwirken des Gerichts an der Einigung nur die ermäßig-

te Gebühr nach Nr. 1003 VV RVG anfällt. Lediglich in den 

Fällen, in denen die Mitwirkung des Gerichts auf die Pro-

tokollierung des Vergleichs reduziert ist, entstehe die volle 

Einigungsgebühr nach Nr. 1000 VV RVG. Dem steht nach 

Auffassung des OLG Bamberg die o. g. Entscheidung des 

BGH nicht entgegen, weil sich dieser mit der Höhe der Ei-

nigungsgebühr nicht auseinandergesetzt habe.

Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung waren sich 

die Gebührenreferenten einig, dass die im gemeinsamen 

Forderungskatalog von BRAK und DAV zur RVG-Anpas-

sung geforderte gesetzliche Erstreckung der PKH bei 

Mehrvergleich durch eine Klarstellung in § 48 RVG drin-

gend umgesetzt werden muss (vgl. Ziff. 3.1.3 des Forde-

rungskatalogs).

10.  78. Tagung der Gebührenreferenten

Die 78. Tagung der Gebührenreferenten fand am 

19. 10. 2019 in Koblenz statt.   
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Flankiert wird dieser Beitrag durch einen Aufsatz im 

BRAK-Magazin, der im Oktober-Heft erscheint.

Wenn Partner in Sozietäten, die als Personengesell-

schaften geführt werden, ein- oder austreten, ist dies ein 

steuerlich relevanter Vorgang, bei dem es zur steuerpflich-

tigen Aufdeckung stiller Reserven kommen kann. Dieser 

Aufdeckung stehen keine Liquiditätszuflüsse gegenüber. 

Grund hierfür ist, dass das Umwandlungssteuergesetz 

von § 6 Abs. 5 EStG nicht für alle Fallkonstellationen die 

Möglichkeit bietet, personelle Veränderungen in Sozie-

täten unter Fortführung der Buchwerte durchzuführen. 

Das bedeutet, dass eine steuerneutrale Gestaltung nicht 

möglich ist.

In der Rechtsprechung und in der Finanzverwaltung hat 

sich über die Jahre die Auffassung durchgesetzt, dass eine 

steuerneutrale Aufteilung einer Personengesellschaft auf 

die Gesellschafter dann zu steuerlichen Buchwerten er-

folgen kann, wenn die Wirtschaftsgüter weiter betrieb-

lich genutzt werden und in Deutschland steuerverhaftet 

bleiben. Das BMF hat diverse Realteilungserlasse ver-

öffentlicht, zuletzt mit BMF-Schreiben vom 19.12.2018  

(s. BRAK-Nr. 332/2019).

Die Einführung des Ausschusses Steuerrecht soll den 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die zukünftig 

eine Teilung ihrer Rechtsanwaltssozietät vorhaben, als 

Einführung in die Materie dienen. Eine individuelle steuer- 

rechtliche Beratung kann und soll dadurch jedoch nicht 

ersetzt werden.   

Berlin, 01. 10. 2019    |    Rechtsanwältin Friederike Wohlfeld, Berlin

Realteilung von Mitunternehmerschaften 

Teilung von und Ausscheiden aus Rechtsanwaltssozietäten

Die Ausarbeitung des Ausschusses Steuerrecht 

„Teilung von und Ausscheiden aus Rechtsanwaltsso-

zietäten“, mit der die Möglichkeiten nach dem Real-

teilungserlass des Bundesministeriums der Finanzen 

vom Dezember 2018 aufgezeigt werden, finden Sie 

unter: 

https://www.rak-braunschweig.de/images/down-

loads/Realteilung_von_Mitunternehmerschaften.

pdf
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Die erste Hauptversammlung der Bundesrechtsanwalts-

kammer (BRAK) fand vor genau 60 Jahren am 01.10.1959 

in Würzburg statt. Seither vertritt die BRAK als Dachor-

ganisation der 28 Rechtsanwaltskammern die Gesamtin-

teressen der Anwaltschaft gegenüber dem Bundestag, 

dem Bundesrat, den Ministerien, aber auch gegenüber 

den Gerichten, beispielsweise dem Bundesverfassungsge-

richt. Durch Eingaben und Stellungnahmen wirkt sie aktiv 

an  Gesetzgebungsvorhaben mit. Auf diese Weise führt 

die BRAK seit nun schon 60 Jahren den rechtspolitischen 

Diskurs im nationalen und internationalen Kontext. Insbe-

sondere die ständig zunehmende Bedeutung der europäi-

schen Rechtsetzung erfordert eine wirksame und effekti-

ve Interessenvertretung der deutschen Anwaltschaft auch 

bei den europäischen Institutionen. Das Brüsseler Büro 

der BRAK hat daher die Aufgabe, Aktivitäten und Vorha-

ben der EU-Institutionen zu beobachten, die Kontakte 

mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, den 

Kommissionsbeamten und den Vertretern des Rates zu 

pflegen und durch fundierte Stellungnahmen Einfluss auf 

europäische Gesetzesvorhaben zu nehmen. Auch auf der 

internationalen Ebene engagiert sich die BRAK durch re-

gen Austausch mit Anwaltschaften aus der ganzen Welt, 

z. B. durch das Internationale Anwaltsforum, zu dem re-

gelmäßig anwaltliche Vertreter aus über 30 Ländern an-

reisen.

Die BRAK setzt sich nachhaltig für die Sicherung und den 

weiteren Ausbau des Rechtsstaates sowie für die Stärkung 

der unabhängigen anwaltlichen Selbstverwaltung ein. Wie 

keine andere Organisation bündelt sie das Wissen, die 

Kompetenz und die Erfahrung von Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälten aus den verschiedensten Tätigkeitsberei-

chen – vom Einzelanwalt bis zum Partner einer internatio-

nalen Großkanzlei.

Die Gründung der BRAK ist untrennbar mit dem Inkraft-

treten der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) ver-

knüpft, die im August 1959 im Bundesgesetzblatt ver-

kündet wurde. Mit ihr wurde erstmals eine gesetzliche 

Regelung zu einer Dachorganisation der Anwaltschaft ge-

schaffen. „Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ 

der Rechtspflege“, heißt es in § 1 BRAO. Dieser kurze Satz 

beschreibt präzise die besondere Stellung der Rechtsan-

waltschaft und ihre Bedeutung für unseren Rechtsstaat. 

Den freien und unabhängigen Anwaltsberuf kann es je-

doch nicht ohne eine freie und vom Staat unabhängige 

Selbstverwaltung geben.

Die Selbstverwaltung ermöglicht der Anwaltschaft, ge-

schlossen und kompetent nicht nur für die eigenen In-

teressen, sondern vor allem auch für die Interessen der 

Mandantinnen und Mandanten einzutreten. Die Beson-

derheiten des Anwaltsberufes und der sich hieraus erge-

benden besonderen Pflichten kennt der Anwalt selbst am 

besten. Selbstverwaltung bedeutet daher auch, dass gut 

ausgebildete Juristinnen und Juristen – als Organe der 

Rechtspflege und damit Bestandteil des Rechtsstaates – 

dafür Sorge tragen, dass ihr Berufsstand seiner besonde-

ren Verantwortung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern 

gerecht wird.

So wie es keinen funktionierenden Rechtsstaat ohne freie 

Anwaltschaft geben kann, so ist die anwaltliche Selbstver-

waltung nicht ohne ehrenamtliches Engagement denkbar. 

„Dass sich die Anwaltschaft selbst verwalten darf, ist ein 

Privileg und sichert ihre Unabhängigkeit. Wir arbeiten 

jeden Tag daran, dem mit diesem Privileg verbundenen 

Anspruch gerecht zu werden. Ich danke anlässlich dieses 

Ehrentages der BRAK allen Kolleginnen und Kollegen, die 

sich tagtäglich in den 28 Kammern, im Präsidium und den 

Ausschüssen der BRAK, in der Satzungsversammlung und 

auch in der Anwaltsgerichtsbarkeit ehrenamtlich engagie-

ren. Dass sie ihre Kompetenz in den Dienst der Selbstver-

waltung stellen, macht diese überhaupt erst möglich“, be-

kräftigt BRAK Präsident RAuN Dr. Ulrich Wessels.

Den 60. Geburtstag feiert die BRAK ganz bescheiden – je-

doch inhaltlich fundiert – mit einer Festschrift, herausge-

geben vom früheren Richter am BVerfG Prof. Dr. Reinhard 

Gaier, der seit 01. September 2019 auch neuer Schlichter 

bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft ist.

Der Rechtshistoriker Prof. Dr. Frank L. Schäfer, Mag. iur. 

(Heidelberg), LL.M. (Cambridge), beleuchtet in der Fest -  ⏵ 

Berlin, 01. 10. 2019   |   RAe Stephanie Beyrich, Cornelia Kaschel-Blumenthal

60 Jahre Bundesrechtsanwaltskammer
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schrift die Geschichte der BRAK in der Bonner Repub-

lik, bevor sich Prof. Dr. Christian Wolf mit der jüngeren 

Geschichte der BRAK – zwischen Autonomie, Fremdbe-

stimmung und Deregulierung – befasst. Prof. Dr. Reinhard 

Singer beschreitet den weiten Weg nach Europa und be-

trachtet grenzüberschreitende Rechtsdienstleistungen 

im Spannungsverhältnis zwischen Binnenmarktförderung 

und Rechtspflege. Abschließend untersucht Prof. Dr. Dres. 

h.c. Rolf Stürner den Einfluss internationaler Entwick-

lungen auf das Anwaltsrecht und die Arbeit der BRAK. 

Abgerundet wird die Festschrift mit einem Vorwort des 

Herausgebers sowie einem gemeinsamen Grußwort der 

vier vergangenen BRAK-Präsidenten RAuN Dr. Eberhard 

Haas, RAuN Dr. Bernhard Dombek, RA Axel C. Filges, RA 

Ekkehart Schäfer und des amtierenden Präsidenten RAuN 

Dr. Ulrich Wessels. Das 408 Seiten umfassende Werk ist 

im Handel unter der ISBN 978-3-504-06055-8 zum Preis 

von 119 Euro erhältlich.

„Ein Geburtstag ist immer auch Anlass für einen kritischen 

Blick zurück und nach vorne. Ich bin stolz und erfreut, dass 

wir so namhafte Größen dazu bewegen konnten, die Ge-

schichte der BRAK zu beleuchten. Wir blicken aber auch 

nach vorne. Dies hat die BRAK schon früher so gehalten 

und sich notwendigen Änderungen nicht nur angepasst, 

sondern diese vorhergesehen, wie die Einrichtung der Sat-

zungsversammlung im Jahr 1995 und der Schlichtungs-

stelle im Jahr 2011 zeigen. Berufspolitisch befindet sich 

auch weiterhin vieles im Umbruch. Die Entwicklungen 

werden wir beobachten, weiter begleiten und im Interesse 

der Anwaltschaft dort Einfluss nehmen, wo es nötig ist“, so 

Wessels.   

Der datenschutzrechtskonforme Einsatz der Microsoft 

Office 365 Cloud sorgt in der Anwaltschaft nach wie vor 

für ein hohes Maß an Verunsicherung.

Mit Schreiben vom 06.09.2019 hat sich nun der Bun-

desbeauftragte für Datenschutz und Informationssicher-

heit Kelber zu diesem Thema geäußert. Dieser sieht sich 

derzeit nicht in der Lage, die Frage, ob die MS Office 365 

Cloud datenschutzkonform eingesetzt werden kann, ab-

schließend zu beurteilen. Allerdings nennt er eine Reihe 

gewichtiger Gründe, derentwegen er derzeit den von ihm 

beaufsichtigten Personen vom Einsatz dieses Produktes 

abrate. Aus diesem Grund besteht unseres Erachtens ein 

erhebliches Risiko, dass auch die Landesdatenschutzbe-

hörden – für sich oder gemeinsam im Rahmen der Da-

tenschutzkonferenz oder des Europäischen Datenschut-

zausschusses – zu der Einschätzung gelangen, dass der 

Einsatz des Produktes in seiner jetzigen Ausgestaltung 

Datenschutzrecht verletze. 

Bislang sind uns keine konkreten Beanstandungen der 

Nutzung von MS Office 365 Cloud durch Datenschutz-

behörden gegenüber einzelnen Kammern oder Kanzlei-

en bekannt. Allerdings hat der Hessische Beauftragte 

für Datenschutz und Informationssicherheit den Einsatz 

dieses Produktes in Schulen für unzulässig erklärt. Seine 

Argumentation lässt sich auf die Nutzung in Kanzleien und 

Kammern übertragen. Im Übrigen scheinen die Daten-

schutzbehörden derzeit auf Gespräche mit Microsoft zu 

setzen, um eine rechtskonforme Nutzung zu ermöglichen. 

Ob dies letztlich erfolgreich sein wird und ob dies die Auf-

sichtsbehörden künftig davon abhalten wird, die Nutzung 

von MS Office 365 Cloud durch die Anwaltschaft zu bean-

standen, bleibt abzuwarten.   

Berlin, 10. 10. 2019   |    Sebastian Aurich, LL.M., Referent

Datenschutzkonformer Einsatz der Microsoft Office 365 Cloud?

Weitere Informationen finden Sie unter:  

https://www.rak-braunschweig.de/images/down-

loads/Ist_ein_datenschutzkonformer_Einsatz_der_

Microsoft_Office_365_Cloud_mglich.pdf

14 Rechtsanwaltskammer Braunschweig  4  |  2019



Mitteilungen
 

Zum Berufsrecht für Insolvenzverwalter beschloss die 

Hauptversammlung nach intensiver Diskussion eines Eck-

punktepapiers mit 23 Ja-Stimmen, den BRAO-Ausschuss 

und den Ausschuss Insolvenzrecht zu beauftragen, den 

bestehenden Vorschlag noch konkreter auszuarbeiten 

und insbesondere Details zur Zulassung und zur Ausge-

staltung der Berufspflichten niederzulegen.

95 Prozent der Insolvenzverfahren werden derzeit von 

Mitgliedern der Rechtsanwaltskammern betreut. Das 

Eckpunktepapier sieht vor, die Berufsaufsicht über die In-

solvenzverwalter in ein effektives und etabliertes Selbst-

verwaltungssystem zu integrieren, das von Erfahrung und 

Kompetenz geprägt ist und dadurch Segmentierung effek-

tiv verhindert. Die guten Erfahrungen mit der unabhängi-

gen – und staatsfernen – Selbstverwaltung einerseits und 

der funktionierenden Anwaltsgerichtsbarkeit anderer-

seits sollten auch bei der Regulierung des Berufsrechts 

der Insolvenzverwalter eingebracht werden.

Einen weiteren Themenschwerpunkt bildete das Eck-

punktepapier des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz (BMJV) zur Neuregelung des Berufs-

rechts der anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften, 

zu dem die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) im Ok-

tober bereits eine Stellungnahme abgegeben hat. Rechts-

anwalt Otmar Kury, Vorsitzender des Berufsrechtsaus-

schusses der BRAK (BRAO-Ausschuss), analysierte das 

Eckpunktepapier aus Sicht des Ausschusses. Es sei zu be-

grüßen, dass das BMJV der Forderung der BRAK folge und 

den Berufsausübungsgesellschaften grundsätzlich alle na-

tionalen und europäischen Rechtsformen zur Verfügung 

stellen will. Eckpunkt Nr. 3 sei dagegen strikt abzulehnen, 

denn er führe de facto dazu, allen ausländischen Gesell-

schaftsformen aus allen Ländern die Befugnis zur Rechts-

dienstleistung und entsprechende Postulationsfähigkeit 

zu verschaffen. Diese angedachte Öffnung des Rechts-

marktes sei mit der Öffnung der Büchse der Pandora zu 

vergleichen. Es fehlten selbst rudimentäre Regeln für die 

Einhaltung der originären in anderen Ländern bestehen-

den Berufspflichten. Dies könne keine Zustimmung finden.

Auch eine Öffnung des Fremdkapitalverbotes – z. B. für 

Wagniskapital – sei strikt abzulehnen. Jedwede Einschrän-

kung des Verbotes der Fremdbeteiligung sei inkohärent 

und gefährlich. Die beabsichtigte „Verbesserung interpro-

fessioneller Zusammenarbeit“ lehne der Ausschuss eben-

falls nachdrücklich ab. Zum einen definiere das Papier 

nicht, was unter „vereinbar“ zu verstehen sei. Zum anderen 

gefährde der Vorschlag den Schutz des Mandanten, dem 

die anwaltlichen Berufspflichten dienen. Ein rechtspoliti-

sches Bedürfnis nach derartiger Zusammenarbeit bestehe 

in keinerlei Hinsicht. Kritisiert wurde auch, dass das Eck-

punktepapier zur Unabhängigkeit der Anwaltschaft, zur 

Verschwiegenheitspflicht und zum Verbot der Vertretung 

widerstreitenden Interessen schweige, obwohl es sich um 

Kernwerte des Anwaltsberufes handele. Die Auffassung 

des Ausschusses fand unter den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern der HV rege Zustimmung. Der Anwalt sei kein 

Justizkaufmann.

Intensiv befasste sich die HV ferner mit den Entwicklun-

gen im Bereich Legal Tech. Basis der Diskussion bildeten 

der die aktuellen Entwicklungen zusammenfassende Vor-

trag von Vizepräsident Rechtsanwalt und Notar Dr. Rem-

mers. Eine ausschussübergreifende Arbeitsgruppe der 

BRAK hat sich intensiv mit dem Thema befasst und kam 

zu der auch vom BRAK-Präsidium vertretenen Auffas-

sung, dass kein Regulierungsbedarf im RDG bestehe. „Eine 

Rechtsdienstleistung unterhalb der Anwaltschaft dürfe es 

nicht geben“, so Remmers.

Auch wenn jeder neue technische Fortschritt zu begrüßen 

sei, müsse im Rahmen der digitalen Entwicklungen sicher-

gestellt werden, dass eine qualifizierte Rechtsberatung 

erfolgt. Dieses Allgemeinwohlinteresse der Bürger sei 

zu schützen. Die 28 Rechtsanwaltskammern werden das 

Thema weiter in den Vorständen erörtern.   

 

Berlin, 25. 10.  2019   |   Presseerklärung Nr. 14 (Auszug)

Fremdkapital, Legal Tech und Berufsrecht der Insolvenzverwalter
BRAK-Hauptverstammlung in Düsseldorf
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Im Rahmen der 157. Hauptversammlung am 25.10.2019 

haben die Präsidentinnen und Präsidenten der 28 Rechts-

anwaltskammern das Präsidium der Bundesrechtsan-

waltskammer (BRAK) neu gewählt.

RAuN Dr. Ulrich Wessels wurde in seinem Amt als Präsident 

bestätigt. Wessels, Fachanwalt für Verwaltungs- und Fa-

milienrecht, war bereits seit September 2015 als 2. Vize-

präsident Mitglied des Präsidiums, seit September 2018 

Präsident der BRAK. Seine Mandanten berät Wessels vor 

allem zu familienrechtlichen, kauf- und grundstücksrecht-

lichen sowie gesellschaftsrechtlichen Themen.

Zum 1. Vizepräsidenten wurde der Präsident der Rechtsan-

waltskammer Celle, RAuN Dr. Thomas Remmers – bislang 

3. Vizepräsident – gewählt. Als Notar und Fachanwalt für 

Verwaltungsrecht legt Remmers seinen Tätigkeitsschwer-

punkt auf Beratung zu gesellschafts- und wirtschafts-

rechtlichen Themen. Im Präsidium war er seit 2015 unter 

anderem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und den 

Bereich Legal Tech.

Erneut zum Vizepräsidenten gewählt wurde auch Rechts-

anwalt André Haug, Präsident der Rechtsanwaltskammer 

Karlsruhe. In seiner Kanzlei ist Haug vorwiegend in den Be-

reichen Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht 

und Vergaberecht tätig. Seit 2015 wirkt er im Ausschuss 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BRAK mit. Er wur-

de mit Wirkung zum September 2018 als BRAK-Vizeprä-

sident nachgewählt und war unter anderem für Daten-

schutzrecht zuständig.

Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Rechtsanwältin Ulrike 

Paul, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Stuttgart. 

Paul ist Fachanwältin für Strafrecht und befasst sich beruf-

lich insbesondere mit dem Wirtschafts- und Steuerstraf-

recht sowie Revisionsrecht. Bei der BRAK engagierte sie 

sich auf den Gebieten Steuerrecht und Strafrecht.

Neu im Präsidium ist der Präsident der Rechtsanwalts-

kammer Hamburg, Rechtsanwalt Dr. Christian Lemke. 

Der Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und für 

Informationstechnologierecht berät seit vielen Jahren 

Mandanten zu den Themen Gewerblicher Rechtsschutz, 

Datenschutzrecht, IT-Recht, Urheberrecht und Wett-

bewerbsrecht. Von 2015 bis 2017 war Lemke Leiter der 

Deutschen Delegation im Rat der Europäischen Anwalt-

schaften (CCBE). Er ist Mitglied der Fachausschüsse Eu-

ropa und IT-Recht der BRAK.

Neuer und alter Schatzmeister ist der Münchener Kammer-

präsident Rechtsanwalt Michael Then. Seine beruflichen 

Schwerpunkte liegen insbesondere im Staatshaftungs-

recht, Arzthaftungsrecht, Bau- und Architektenrecht, 

Wohnungseigentumsrecht. Then ist Fachanwalt für Ver-

waltungsrecht und Fachanwalt für Medizinrecht. Im Prä-

sidium war Then bisher insbesondere für die Themen ZPO 

und RVG zuständig.

Dr. Martin Abend (Rechtsanwaltskammer Sachsen), bisher 

1. Vizepräsident, hat sich nach achtjähriger Amtszeit im 

Präsidium nicht erneut zur Wahl gestellt. Er war insbeson-

dere mit Fragen des elektronischen Rechtsverkehrs und 

der Einführung des besonderen elektronischen Anwalts-

postfaches befasst. Daneben engagierte er sich im Euro-

paausschuss und im Bereich Internationales. 

„Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für das in mich 

gesetzte Vertrauen. Die aktuellen und neuen Aufgaben 

werde ich mit Herzblut angehen. Ich freue mich über das 

kompetente Präsidium, das mir an die Seite gestellt wur-

de. Seien Sie versichert: Das Präsidium wird in den kom-

menden vier Jahren weiterhin engagiert für die Interessen 

aller Kolleginnen und Kollegen wie auch ihrer Mandant-

schaft eintreten“, betont BRAK-Präsident RAuN Dr. Ulrich 

Wessels.  

Berlin, 25. 10. 2019   |   Presseerklärung Nr. 15

Neues BRAK-Präsidium
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Eine aktive Nutzungspflicht für den elektronischen 

Rechtsverkehr (ERV) gilt grundsätzlich erst ab 2022. Das 

Mahnverfahren ist hier schon etwas weiter – und es geht 

ab Anfang 2020 noch einen Schritt voraus.

•   Am Anfang war der elektronische Mahnantrag
Bereits seit Dezember 2008 müssen Anwältinnen und An-

wälte (und registrierte Inkassodienstleister) nach § 690 III 

2 ZPO den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids in nur 

maschinell lesbarer Form übermitteln. Dazu erzeugt man 

über das bundesweite Portal www.online-mahnantrag.de 

oder über eine Kanzleisoftware einen Datensatz. Dieser 

wird dann – qualifiziert elektronisch signiert – über das 

elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) 

oder (seit es Ende 2016 startete) das beA gesandt. Alter-

nativ war auch das sog. Barcode-Verfahren nutzbar. Hier-

für füllt man über das Portal www.online-mahnantrag.de 

ein Formular aus; am Ende des dortigen Dialogs erhält 

man ein PDF-Dokument mit einem Barcode, das man aus-

druckt, handschriftlich unterzeichnet und per Post an das 

Mahngericht sendet.

•   Erweiterte Nutzungspflicht seit dem 1.1.2018
Zum 01. 01. 2018 wurde die anwaltliche Nutzungspflicht 

für Anträge und Erklärungen im automatisierten Mahnver-

fahren durch den mit dem „Gesetz zur Einführung der elek-

tronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung 

des elektronischen Rechtsverkehrs“ neu geschaffenen  

§ 702 II ZPO ausgeweitet. Der bisherige § 690 III ZPO 

wurde aufgehoben. Danach gilt derzeit: Anwältinnen und 

Anwälte dürfen Anträge und Erklärungen, für die maschi-

nell bearbeitbare Formulare nach § 703c I 2 Nr. 1 ZPO 

eingeführt wurden, nur noch in dieser Form übermitteln. 

Solche Formulare gibt es nach § 1 der aufgrund von § 703c 

ZPO ergangenen Verordnung für die Anträge auf Neuzu-

stellung des Mahnbescheids und auf Erlass oder Neuzu-

stellung des Vollstreckungsbescheids.

Und noch eine weitere Neuerung kam zum 01. 01. 2018 

hinzu: Statt wie bisher mit qualifizierter elektronischer Si-

gnatur und wahlweise über EGVP oder das beA können die 

Anträge seit dem 1.1.2018 auch auf einem „sicheren Über-

mittlungsweg“ an das Mahngericht übermittelt werden. Ge-

mäß § 130a III, IV ZPO ist dies z.B. der Fall, wenn man als 

Anwältin oder Anwalt das entsprechende Dokument selbst 

aus dem eigenen beA an das Gericht übermittelt; dann ist 

lediglich eine einfache elektronische Signatur erforderlich.

•   Und noch einen Schritt weiter – ab dem 01.01.2020
Ab dem 01. 01. 2020 wird die Nutzungspflicht noch ein 

Stück erweitert: Anwältinnen und Anwälte dürfen dann 

auch Widersprüche gegen einen Mahnbescheid nur noch 

in maschinell lesbarer Form an das Gericht übermitteln. 

Hierfür gilt dann, was bereits jetzt für Mahnanträge und 

Folgeanträge gilt. Das Portal www.online-mahnantrag.de 

wird derzeit entsprechend vorbereitet; die Hersteller von 

Kanzleisoftware arbeiten daran, dies ebenfalls umzusetzen.

Die entsprechenden Papiervordrucke dürfen ab dem 

01. 01. 2020 von Anwältinnen und Anwälten nicht mehr 

genutzt werden – ihre Nutzung führt vielmehr zu einem 

formunwirksamen Widerspruch, der (sofern dessen übri-

ge Voraussetzungen vorliegen) den Erlass eines Vollstre-

ckungsbescheids nicht hindert. Vorsicht, Haftungsfalle: 

Die Gerichte sind gesetzlich weiterhin verpflichtet, dem 

Antragsgegner das Formular für den Widerspruch zusam-

men mit dem Mahnbescheid zuzustellen – dieser selbst 

darf das Formular nach dem 31.12.2019 noch nutzen, 

nicht aber ihre Anwältinnen und Anwälte! Das Formular 

enthält bereits jetzt Hinweise hierauf.

Barcode-Anträge sind ebenfalls weiterhin möglich. Sie 

werden erst dann nicht mehr zulässig sein, wenn die aktive 

Nutzungspflicht für den ERV eingetreten ist, also (spätes-

tens) ab dem 01 .01. 2022 (§ 130d ZPO n. F.).

 

Auf die ab dem 01. 01. 2020 geltende Rechtslage sollten 

Sie sich frühzeitig einstellen und Ihre Kanzleiorganisation 

– sofern nicht Ihre Kanzleisoftware diese Möglichkeit bie-

tet – ggf. so anpassen, dass auch der Widerspruch über das 

Portal www.online-mahnantrag.de gestellt wird.  

Berlin, 12. 08. 2019    |   Rechtsanwältin Dr. Tanja Nitschke,  Berlin

Mahnverfahren wird elektronischer: 
Erweiterte Nutzungspflicht ab 01. 01. 2020
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Im August 2019 hat die BRAK zwei neue Versionen des 

beA-Systems in Betrieb genommen. Dieser Beitrag gibt ei-

nen Überblick über die für die Anwaltschaft wesentlichen 

technischen und funktionalen Änderungen.

 
•  `Was heißt eigentlich Instanzbehörde?
Nach § 2 III ERVV soll dem elektronischen Dokument ein 

strukturierter maschinenlesbarer Datensatz im Format 

XML beigefügt werden. Im Umfeld des elektronischen 

Rechtsverkehrs wird dafür der Standard XJustiz ver-

wendet. Es handelt sich dabei um einen Datensatz, der 

grundlegende Festlegungen für den Austausch struk-

turierter Daten zwischen den Beteiligten am elektroni-

schen Rechtsverkehr enthält. Der Datenaustausch funk-

tioniert nur dann, wenn alle Beteiligten dieselbe Version 

des XJustiz-Standards verwenden. Dieser Standard wird 

jährlich überarbeitet, sodass die BRAK – und die übrigen 

Teilnehmer am elektronischen Rechtsverkehr – nach Nr. 

2 der Bekanntmachung zu § 5 ERVV ab dem 01. 09. 2019 

bei der Übermittlung von XJustiz-Strukturdatensätzen die 

Version 2.4.0 zu verwenden haben.

Grundsätzlich laufen die Änderungen nur im Hintergrund 

ab. Für Nutzer auffällig ist indes, dass mit der neuen 

Version von XJustiz jetzt die Angabe einer „Justiz-/Ins-

tanzbehörde“ erforderlich ist. Die BRAK hat dies in der 

beA-Webanwendung mit einer weiteren Schaltfläche im 

Dialog „Nachrichtenentwurf erstellen“ zur Auswahl des 

Gerichts bzw. der Staatsanwaltschaft aufgenommen. In 

den ersten Tagen und Wochen nach Inbetriebnahme der 

neuen Version sind deshalb eine Vielzahl von Anfragen an 

die BRAK herangetragen worden, weshalb nun diese wei-

tere Schaltfläche erscheint. Die Antwort lautet schlicht: 

XJustiz 2.4.0.

Die Umstellung auf die neue XJustiz-Version erfolgte 

in Absprache mit der Justiz am 02. 09. 2019. Die unter 

Verwendung der neuen Version versandten Nachrichten 

konnte der jeweilige Empfänger ohne Weiteres auslesen.

•   Änderungen bei Signaturen
Die BRAK hat in der beA-Webanwendung weitere 

Änderungen bzw. Verbesserungen für den Umgang 

 mit Signaturen umgesetzt. 

Seit dem 01. 01. 2018 ist nach § 4 II ERVV die Verwendung 

einer „Containersignatur“ nicht mehr zulässig. Als „Cont-

ainersignatur“ wird die Signatur mehrerer elektronischer 

Dokumente bezeichnet, die in einer Nachricht zusammen-

gefasst sind. Es werden also nicht die mit einer Nachricht 

übersandten elektronischen Dokumente jeweils einzeln 

signiert, sondern der gesamte Nachrichten-Container. 

Dies führt in der Praxis dazu, dass die Gerichte die ord-

nungsgemäße Signatur der einzelnen elektronischen Do-

kumente nicht mehr prüfen können, sobald der Nachrich-

ten-Container einmal geöffnet ist.

 

Damit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht ver-

sehentlich Nachrichten mit einer Containersignatur ein-

reichen, hat die BRAK die Funktion zum Signieren von 

Nachrichtenentwürfen aus der beA-Webanwendung ent-

fernt. Es muss jetzt jedes signaturbedürftige elektronische 

Dokument, das im Nachrichtenanhang übersandt wird, ge-

sondert signiert werden. Die beA-Webanwendung stellt 

dafür eine Signaturfunktion zur Verfügung.

 

Die Anzeige des Signaturstatus einer Nachricht im Dialog 

„Nachricht anzeigen“ umfasst neben etwaigen Signaturen 

von Anhängen nun auch den vertrauenswürdigen Her-

kunftsnachweis. Damit lässt sich auf einen Blick prüfen, ob 

eine Nachricht über den sicheren Übermittlungsweg vom 

Postfachinhaber selbst versandt wurde und es damit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur nicht mehr bedurf-

te, wie dies § 130a III ZPO bzw. die entsprechenden Vor-

schriften aus den übrigen Prozessordnungen vorsehen.

Im Sinne einer besseren Benutzerführung sind in der 

beA-Webanwendung die Warnhinweise während des Si-

gniervorgangs erweitert und konkretisiert worden. Dies 

betrifft insbesondere den Sperrstatus des Signaturzer-

tifikats sowie den Hinweis, ob ein qualifiziertes oder ein 

nicht-qualifiziertes Signaturzertifikat verwendet wird.   ⏵

Berlin, 19. 10. 2019    |    Rechtsanwältin Julia von Seltmann, Berlin

Technische Weiterentwicklungen und neue Funktionen

Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen der letzten Monate
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•   Keine vertauschten Aktenzeichen mehr
Die beA-Webanwendung enthielt über mehrere Monate 

einen Fehler, der stellenweise für Verwirrung sorgte: Die 

Aktenzeichen von Absender und Empfänger wurden beim 

Versenden einer Nachricht vertauscht. Dieser Fehler wur-

de nunmehr behoben.

•   Fehlermeldungen klarer formuliert
Manche Fehlermeldungen im beA sind aus sich heraus nicht 

ganz so leicht verständlich. Deshalb sieht die neue Version 

die Verbesserung einiger Fehlerhinweise bzw. -meldungen 

vor. So erscheint jetzt z.B. klarstellend der Hinweis „Die 

Generierung eines Strukturdatensatzes ist nur für genau 

einen Empfänger möglich“, wenn der Absender die Option 

„Strukturdatensatz generieren und anhängen“ wählt, die 

Option „Zustellung gegen Empfangsbekenntnis“ hingegen 

nicht auswählt und es mehr als einen Empfänger im Nach-

richtenentwurf gibt. Früher war in diesem Zusammenhang 

auf die Erstellung von Empfangsbekenntnissen verwie-

sen worden. Die Abgabe von Empfangsbekenntnissen ist 

entweder durch den Postfachinhaber selbst – über den 

sicheren Übermittlungsweg i.S.d. § 130a III ZPO und der 

parallelen Verfahrensvorschriften – möglich oder, in Ver-

tretungssituationen, durch die Übermittlung eines qua-

lifiziert elektronisch signierten Empfangsbekenntnisses 

durch eine entsprechend berechtigte Person. Um aber im 

Vertretungsfall ein Empfangsbekenntnis mit qualifizierter 

elektronischer Signatur abgeben zu können, ist die Ein-

richtung des Rechts zum Erstellen von Nachrichten erfor-

derlich. Beim Signieren eines XJustiz-Strukturdatensatzes 

wird deshalb jetzt geprüft, ob das Recht zum Erstellen ei-

ner Nachricht eingeräumt ist, bevor die Aktion überhaupt 

ausgeführt wird. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine klar-

stellende Fehlermeldung.

•   Automatisierte Namensänderungen
Für Kolleginnen und Kollegen, die nach Inbetriebnahme 

ihres beA ihren Namen geändert haben, war die Übernah-

me der Namensänderung in das beA-System ein oft lang-

wieriges Unterfangen, das händische Unterstützung der 

BRAK-IT erforderte. Mit der neuen Version wurde nun-

mehr ein Verfahren zwischen dem Trustcenter und dem 

beA-System implementiert, das die Postfachzertifikate bei 

Namensänderungen automatisiert erneuert. Damit ist die 

Namensänderung nun auch im beA deutlich erleichtert.

Leider Startschwierigkeiten nach Inbetriebnahme
Nach der Inbetriebnahme der neuen Version sind leider 

vereinzelt Störungen oder Fehler im beA-System aufge-

treten. Es handelte sich hierbei um Fehler in der neuen 

Version bzw. Konfigurationsprobleme, die trotz sorgfälti-

ger Tests sowohl durch Atos als auch die BRAK erst nach 

Installation auf der Produktionsumgebung festgestellt 

werden konnten. In den Tagen nach der Inbetriebnahme 

der neuen Version, also ab dem 26. 08. 2019, traten zum 

Teil Anmeldeprobleme in den Spitzenzeiten auf. Hinter-

grund war, dass eine neue umfangreiche Version der Client 

Security automatisch auf den Endgeräten der Nutzerinnen 

und Nutzer installiert wurde. Da die meisten Rechner mor-

gens bei Arbeitsbeginn in den Büros zwischen 8:00 Uhr 

und 10:00 Uhr gestartet werden und sich bei vielen Nut-

zerinnen und Nutzern die Client Security im sog. Autostart 

befindet, griffen diese gleichzeitig auf das System zu und 

starteten den Download. In der Folge kam es zum Teil zu 

Anmeldeproblemen aufgrund der aufgetretenen Lastspit-

zen, die nach zwei Tagen aber behoben waren.

Möglicherweise wird dieses Problem auch bei künftigen 

Updates der Client Security auftreten. Eine Lösung ist in 

Vorbereitung, kann aber nicht kurzfristig umgesetzt wer-

den. Die BRAK wird deshalb vor Inbetriebnahme etwaiger 

neuer Versionen auf mögliche Anmeldeprobleme hinwei-

sen. In der Regel funktioniert ein Download der neuen 

Version der Client Security aber bei einem zweiten Ver-

such zu einem späteren Zeitpunkt problemlos.

Einige Nutzerinnen und Nutzer erhielten nach der Inbe-

triebnahme der neuen Version keine E-Mail-Benachrichti-

gungen über einen Posteingang in ihrem beA. Dieser Feh-

ler in der neuen Version wurde der kurzfristig behoben. 

Die Benachrichtigungsfunktion informiert wieder zuver-

lässig über den Eingang neuer beA-Nachrichten.

•   Ausblick
Neue umfangreiche Versionen aufgrund technischer 

Weiterentwicklungen oder der Umsetzung funktionaler 

Anforderungen wird es in den nächsten Monaten vor-

aussichtlich nicht geben. Die BRAK konzentriert sich auf 

Fehlerbehebungen und Aktualisierungen der Software, 

die im Rahmen der Wartung und Pflege laufend erfolgen. 

Darüber hinaus steht jetzt die technische Überleitung des 

Systems ohne größere Störungen auf den neuen Betreiber 

des beA-Systems im Vordergrund.

Was tun bei Fehlern und Störungen des Systems?
Abschließend noch eine Bitte der BRAK: Sollten Fehler 

oder Störungen auftreten, bittet die BRAK die Nutzerin-

nen und Nutzer, sich an den beA-Support unter folgen-

der Telefonnummer 030/520009444 oder per E-Mail 

an bea-servicedesk@atos.net zu wenden. Je frühzeitiger 

die Fehlermeldung beim Support eingeht, desto schneller 

kann die Störung für Sie behoben werden. Einzelheiten 

zum Support sind auch auf der Seite https://bea.brak.de 

zu finden. Bei der täglichen Nutzung des beA hilft auch 

der beA-Newsletter https://bea.brak.de/bea-newsletter.  
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Eines der Ziele des elektronischen Rechtsverkehrs ist es, 

auch die Akteneinsicht auf digitalem Weg zu ermöglichen. 

Das ist komfortabler, schneller und zudem können mehre-

re Verfahrensbeteiligte zeitgleich Akteneinsicht nehmen. 

Diesem Ziel ist man mit der Eröffnung des bundesweiten 

Akteneinsichtsportals (www.akteneinsichtsportal.de) nun 

einen guten Schritt näher.

•   Gesamtgebilde elektronischer Rechtsverkehr 
Elektronische Akteneinsicht ist nur eines von vielen 

Puzzlestücken, aus denen sich das Gesamtgebilde elekt-

ronischer Rechtsverkehr (ERV) zusammensetzt. Damit er 

ohne Medienbrüche funktioniert, bedarf es einer Infra-

struktur, die den Austausch elektronischer Dokumente 

zwischen allen am ERV beteiligten Seiten – Justiz, Behör-

den, Anwaltschaft, Notarinnen und Notare, öffentliche 

Register usw. – ermöglicht. 

Basis dafür ist das Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP). Es bildet die Transportinfrastruk-

tur und stellt einen zentralen Verzeichnisdienst – das 

SAFE – bereit. Auf ihm setzen u.a. die verschiedenen „be-

sonderen Postfächer“ auf: das besondere elektronische 

Behördenpostfach (beBPo), das besondere elektronische 

Notarpostfach (beN) und das besondere elektronische 

Anwaltspostfach (beA). Gemeinsam ist ihnen, dass die 

Identität der Postfachinhaber jeweils auf besondere Wei-

se verifiziert wurde – beim beA z.B. durch die Rechtsan-

waltskammern.

•   e-Akten in Justiz
All dies bereitet der Gesetzgeber bereits seit Längerem 

vor. Seit 2001 wurden u.a. Form- und Beweisvorschriften 

für elektronische Dokumente angepasst und Mahnanträ-

ge zwingend elektronisch vorgeschrieben. Mit dem Gesetz 

zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs wurden 

2013 die Grundlagen für beA, beN und beBPo geschaffen. 

2017 folgte das Gesetz zur Einführung der elektronischen 

Akte in der Justiz, 2018 die ERV-Verordnung.

Mit vier Referentenentwürfen des Bundesministeriums 

der Justiz und für Verbraucherschutz – für Verordnun-

gen zur Bundesstrafaktenführung, Strafaktenübermitt-

lung, Dokumentenerstellung und -übermittlung sowie 

zur Strafakteneinsicht – wird die e-Akte in Strafsachen 

nun konkreter. Festgelegt werden sollen darin technische 

Standards für die Aktenführung, die Übermittlung von Ak-

ten sowie die Akteneinsicht.

Die Verordnungen sollen zum 01. 01. 2020 in Kraft tre-

ten. Sie haben Modellcharakter, denn auch für die Bildung, 

Führung und Verwahrung der e-Akten in Verfahren nach 

ZPO, ArbGG, FamFG, VwGO, FGO und SGG muss der or-

ganisatorisch-technische Rahmen noch geregelt werden. 

Eine Arbeitsgruppe aus den BRAK-Ausschüssen Straf-

recht und Elektronischer Rechtsverkehr wird das Gesetz-

gebungsverfahren kritisch begleiten.

 
•   Elektronische Akteneinsicht
Eingeführt haben müssen Gerichte die e-Akte bis zum 

01. 01. 2026, ab dem 01. 01. 2022 erhalten sie aus der An-

waltschaft nur noch elektronische Eingänge. Die Länder 

erproben die e-Akte derzeit und bereiten die flächende-

ckende Einführung an ihren Gerichten vor. Einige Gerichte 

führen derzeit e-Akten parallel zur herkömmlichen Papier-

akte, manche, wie z.B. die Arbeitsgerichte in Baden-Würt-

temberg, bereits ausschließlich; diese Gerichte können 

bereits jetzt Akteneinsicht auf elektronischem Weg ge-

währen. Das neue Akteneinsichtsportal wird also zuneh-

mend mehr Anwendungsfälle erhalten.

An den Voraussetzungen der Akteneinsicht wird sich da-

durch nichts ändern. Sie wird – wie bisher – beim Gericht 

beantragt und von diesem bewilligt. Einsicht in die Akte 

erhält man nicht mehr durch Übersendung des Aktenkon-

voluts auf Papier. Vielmehr wird eine PDF-Datei erzeugt, 

die den Stand der Akte zum Zeitpunkt der Bewilligung 

abbildet. Über das Akteneinsichtsportal erhält man dann 

für 30 Tage Zugriff auf das Aktenabbild. Die nötigen Zu-

gangsdaten sowie einen Link zur e-Akte teilt derzeit noch 

das Gericht fallweise mit. In einer späteren Ausbaustufe 

soll das beA integriert werden: Anwältinnen und Anwälte 

sollen sich dann mit ihrer SAFE-ID identifizieren und auf 

die für sie bereitgestellten Akten zugreifen können. Der 

genaue Ablauf der elektronischen Akteneinsicht ist im 

beA-Newsletter 26/2019 vom 25. 07. 2019 dargestellt.  

Berlin, 12. 08. 2019    |   Rechtsanwältin Dr. Tanja Nitschke,  Berlin

Akteneinsicht wird elektronisch – und (Straf-)Akten auch
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Das beA-System wird, wie die meiste Software, laufend 

weiterentwickelt. Im August standen bzw. stehen gleich 

zwei neue Versionen auf dem Plan.

•   Schon da: Version 2.2

Die beA-Version 2.2 wird, wenn diese Ausgabe erschie-

nen ist, gerade installiert worden sein. Neben einer Reihe  

kleinerer Fehlerbehebungen, Sicherheits-Updates und Ver-

besserungen an der Kanzleisoftware-Schnittstelle (insb. bei 

Rechteverwaltung und Nachrichtenübersicht) beinhaltet die 

 Version 2.2 des beA-Systems mehrere wichtige Neuerungen:

Umsetzung gesetzlicher Änderungen
Ab Version 2.2 können auch für dienstleistende europäische 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beA-Postfächer 

eingerichtet werden. Damit wird § 27a I, II EuRAG umge-

setzt, der durch das Gesetz zur Umsetzung der EU-Berufs- 

anerkennungsrichtlinie zum 01. 01. 2018 eingeführt wur-

de. Ferner kann nun auch die zum 01. 07. 2019 eingeführte 

neue Fachanwaltschaft für Sportrecht (§§ 1, 5 lit. x, 14q  

FAO) im Rechtsanwaltsverzeichnis angegeben werden.

Unterstützung für Terminalserver
Die beA-Webanwendung ist für Einzelplatzrechner konzi-

piert; bei der Nutzung über Terminalserver an mehreren 

Arbeitsplätzen zugleich – wie häufig in größeren Kanzleien 

und Unternehmen – traten jedoch Probleme auf. Mit der 

neuen beA-Version wird nun auch ein Serverbetriebssys-

tem – Windows Server 2016 – unterstützt.

Härtung der Hardware Security Module
Eine nach dem Ausfall des beA im Jahr 2018 verbliebe-

ne „Hausaufgabe“ wird mit der Version 2.2 noch erledigt: 

Die BRAK-Präsidentenkonferenz hatte am 27. 06. 2018 

Härtungsmaßnahmen hinsichtlich der Hardware Security 

Module (HSM) beschlossen; diese hatte die secunet Secu-

rity Networks AG in ihrem Sicherheitsgutachten zum beA 

(unter 5.5.1 und 5.5.3) empfohlen. Die HSM werden zur 

Umschlüsselung von Nachrichten im beA eingesetzt und 

ermöglichen die arbeitsteilige Tätigkeit in Kanzleien und 

die Berücksichtigung berufsrechtlicher Vorgaben. 

•   Kommt bald: Version 2.3

Für Ende August wird bereits die Installation von beA Versi-

on 2.3 vorbereitet. Sie bringt u.a. zwei wichtige Änderungen.

XJustiz 2.4.0-Standard
Zum einen wird der Standard XJustiz 2.4.0 für das 

beA-System umgesetzt. Dabei handelt es sich um einen 

Datensatz, der grundlegende Festlegungen für den Aus-

tausch strukturierter Daten zwischen den Beteiligten am 

elektronischen Rechtsverkehr enthält. Der Datenaus-

tausch funktioniert nur, wenn alle Beteiligten – also Justiz, 

Anwaltschaft, Behörden u.a. – dieselbe Version des XJus-

tiz-Standards verwenden. Nach Nr. 2 ERVB 2019 ist dies 

derzeit die Version XJustiz 2.1; ab dem 01. 09. 2019 ist die 

XJustiz-Version 2.4.0 zu verwenden.

Adieu Containersignatur
Zum anderen sollen verschiedene Verbesserungen für das 

Anbringen und Prüfen von Signaturen umgesetzt werden. 

Im Zusammenhang damit wird eine Funktion aus dem 

beA-System ausgebaut: das Erzeugen von Containersig-

naturen.

Mit einer solchen Signatur werden mehrere elektronische 

Dokumente in einem Container zusammengefasst (z. B. 

einer beA-Nachricht) zusammengefasst (nicht aber die 

einzelnen Dokumente) signiert – so als würde man nur 

den Briefumschlag, nicht aber seinen Inhalt signieren. Das 

klingt zwar praktisch, ist aber seit dem 01. 01. 2018 nach  

§ 4 II ERVV nicht mehr zulässig – jedenfalls im Anwendungs-

bereich der ERVV, also für vorbereitende Schriftsätze und 

deren Anlagen, Anträge und Erklärungen; dies regeln  

§ 130a I ZPO und parallele Regelungen in den übrigen 

Verfahrensordnungen. Hintergrund ist, dass die Gerich-

te die Formwirksamkeit der einzelnen in dem signierten 

Container (also z.B. der beA-Nachricht) übersandten Do-

kumente nur schwer prüfen können, sobald der Container 

geöffnet ist.

Um zu vermeiden, dass Anwältinnen und Anwälte verse-

hentlich nach § 4 II ERVV formunwirksame Dokumente 

bei Gericht einreichen, sind Containersignaturen mit dem 

beA-System künftig nicht mehr möglich.  

Berlin, 12. 08. 2019    |   Rechtsanwältin Dr. Tanja Nitschke,  Berlin

Aktuelle Weiterentwicklungen des beA-Systems
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Niedersächsisches
Justizministerium

Mit einer Rechtsverordnung hat Niedersachsens Justiz-

ministerin Barbara Havliza mit Wirkung zum 1. Oktober 

2019 drei Amtsgerichte bestimmt, an denen im Falle von 

Konzerninsolvenzen sogenannte Gruppen-Gerichtsstän-

de begründet werden können.

Ein Gruppen-Gerichtsstand soll ein Auseinanderfallen 

unterschiedlicher örtlicher Insolvenzgerichtszuständig-

keiten vermeiden. Denn grundsätzlich richtet sich ein In-

solvenzverfahren nur an einzelne Rechtsträger, z. B. eine 

GmbH. Sind aber mehrere Gesellschaften in einem Kon-

zern verbunden, soll es von nun an möglich sein, sämtliche 

Verfahren an einem Gerichtsstandort betreiben zu können 

– auch wenn die verschiedenen Konzerngesellschaften 

dort nicht alle ihren Sitz haben.

Mit der neuen Verordnung besteht deshalb von nun an 

auch in Niedersachsen die Möglichkeit, die Verfahren im 

Insolvenzrecht besser zu koordinieren und Insolvenz-

verfahren und Restrukturierungen besser bewältigen zu 

können. Nach der neuen Verordnung ist das Amtsgericht 

Göttingen für den Bezirk des Oberlandesgerichts Braun-

schweig, das Amtsgericht Hannover für den Bezirk des 

Oberlandesgerichts Celle und das Amtsgericht Oldenburg 

für den Bezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg vorge-

sehen.  

Zum 1. Oktober 2019 übernimmt der Osnabrücker Ju-

ra-Professor Dr. Christian von Bar die Position des Vize-

präsidenten des Niedersächsischen Landesjustizprüfungs-

amtes. Justizministerin Barbara Havliza beglückwünschte 

den 67-Jährigen zu seinem neuen Amt.

 

Der renommierte Rechtswissenschaftler leitet an der Uni-

versität Osnabrück das Institut für Europäische Rechts-

wissenschaft, das sich im Schwerpunkt mit europäischem 

und internationalem Privatrecht befasst. Prof. Dr. von Bar 

übernimmt das Amt vom hannoverschen Zivilrechtler Prof. 

Dr. Roland Schwarze, der seit 2015 Vizepräsident des Prü-

fungsamtes war und nun turnusmäßig ausscheidet.

Das Landesjustizprüfungsamt mit Sitz in Celle ist für die 

Abnahme der beiden juristischen Staatsexamina zuständig. 

Die erste juristische Staatsprüfung bildet den Abschluss 

des Universitätsstudiums; einer der beiden Vizepräsiden-

ten stammt deshalb stets von einer der drei juristischen 

Fakultäten in Niedersachsen, die sich über die Besetzung 

abstimmen.   

Neue Gerichtsstände für Konzerninsolvenzen:
Niedersachsen richtet Gruppen-Gerichtsstände ein 

 
 

Osnabrücker Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Christian von Bar 
ist neuer Vizepräsident  

des Niedersächsischen Landesjustizprüfungsamtes

Pressemitteilung  Nr. 51/19   |   Hans-Christian Rümke 

Pressemitteilung  Nr. 52/19   |   Hans-Christian Rümke 
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Ab dem 1. September 2019 übernimmt Herr Prof. Dr. 

Reinhard Gaier das Amt des Schlichters der Schlichtungs-

stelle der Rechtsanwaltschaft. Er war Richter des Bundes-

verfassungsgerichts und gehörte dem Ersten Senat an. 

Sein Dezernat umfasste u.a. das Recht der freien Berufe. 

Vor seiner Tätigkeit als Richter des Bundesverfassungsge-

richts war er Richter am Bundesgerichtshof.

 

Seine Vorgängerin bei der Schlichtungsstelle der Rechts-

anwaltschaft war Monika Nöhre, Präsidentin des Kammer-

gerichts a.D. Erste Schlichterin war Dr. h.c. Renate Jaeger, 

Richterin des Bundesverfassungsgerichts a.D. und ehema-

lige Richterin am EGMR.

 

Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer Dr. Ulrich 

Wessels ist hoch erfreut und stellt fest: „Mit Prof. Dr. Gaier 

ist es uns gelungen, eine Persönlichkeit mit herausragen-

der juristischer Fachkompetenz und hoher Reputation für 

die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft zu gewin-

nen. Das gewährleistet das hohe Ansehen und die Unab-

hängigkeit der Schlichtungsstelle.“

 

Zur Übernahme der neuen Aufgabe sagt Prof. Dr. Reinhard 

Gaier: „Mit der Beratung und Vertretung der Rechtsu-

chenden übernehmen die Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte eine unverzichtbare Funktion im Rechtsstaat. 

Hierzu sind sie auf das Vertrauen ihrer Mandantschaft 

angewiesen. Damit das nötige Vertrauen auch bei etwa-

igen Konflikten erhalten bleibt, bietet die Anwaltschaft 

ein unentgeltliches Schlichtungsverfahren an, um auf der 

Grundlage des Vorschlags der neutralen und unabhängi-

gen Schlichtungsstelle eine Einigung zu ermöglichen. Die 

Schlichtungsstelle leistet auf diese Weise Unterstützung 

für die Anwaltschaft, aber auch für die Rechtsuchenden, 

die auf ihre Hilfe angewiesen sind. Ich freue mich, zu dieser 

Unterstützung einen Beitrag leisten zu dürfen.“

Hintergrundinformation
 

Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft ist eine 

Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbrau-

cherstreitbeilegungsgesetzes. Sie existiert seit 2011 und 

schlichtet vermögensrechtliche Streitigkeiten zwischen 

Rechtsanwälten und ihren (ehemaligen) Mandanten. Die 

Schlichtungsstelle ist unabhängig.  

 

Weiterführende Informationen: 

www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de

Prof. Dr. Reinhard Gaier ist neuer Schlichter der Schlichtungsstelle 
der Rechtsanwaltschaft

SCHLICHTUNGSSTELLE 
der Rechtsanwaltschaft

Pressemitteilung  vom 01. 09. 2019   |   Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge 
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Ursprünglich sollten die Kammern selbst „Fürsorgeein-

richtungen für Rechtsanwälte und deren Hinterbliebene 

schaffen“. In vier deutschen Kammerbezirken hat die 1885 

gegründete „Hülfskasse für Deutsche Rechtsanwälte“ 

heute noch diese Funktion. Dabei hilft die Hülfskasse in 

allen 28 Kammerbezirken Deutschlands, also nicht nur im 

Bereich der Mitgliedskammern – das ist gelebte Solidarität 

innerhalb der Anwaltschaft!

Die Hülfskasse unterstützt Bedürftige und deren An-

gehörige. Dazu zählen Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte, deren Witwen und Witwer sowie Kinder, so-

lange sie sich noch in der Ausbildung befinden. Als 

Voraussetzungen gelten Notlagen, die durch Krankheit, 

Alter oder schwere Schicksalsschläge verursacht wurden. 

 

Mitglieder der Hülfskasse sind die Rechtsanwaltskammern

beim Bundesgerichtshof, Braunschweig, Hamburg und 

Schleswig-Holstein. Diese Mitgliedskammern entrichten 

Beiträge an die Hülfskasse. Eine weitere wichtige Basis 

der Tätigkeit unseres karitativen Vereins sind Spenden und

Zuweisungen von Gerichten.

Auch Ihre Spende hilft:
 

Ein Kollege aus Norddeutschland mit vier minderjährigen

Kindern erlitt einen Schlaganfall. Es dauerte mehrere 

Monate, bis die Berufsunfähigkeitsrente einsetzte. In der 

Wartezeit konnte die Hülfskasse der sechsköpfigen Fami-

lie mit Beträgen aus der Weihnachtsspende aushelfen. 

Eine 75jährige ehemalige Rechtsanwältin ist dankbar für 

einmalige Beihilfen. Aufgrund ihrer Erkrankung war sie 

gezwungen, bereits mit 58 Jahren in Frührente zu gehen. 

Momentan erhält sie Zuschüsse für eine ambulante Pflege, 

auf die sie andernfalls verzichten müsste.

Bitte helfen auch Sie mit Ihrer Spende.

Die Hülfskasse –  
Über 130 Jahre Solidarität innerhalb der Anwaltschaft

Deutsche Bank Hamburg

IBAN  DE45 2007 0000 0030 9906 00 

www.huelfskasse.de/spenden
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RAK Neu- darunter Wieder- Wechsel Tod Wechsel Verzicht
zulassungen 40 bis 59 60 Jahre zulassungen aus anderem in anderen Ausschließung  bis 39 Jahre 60 Jahre und älter
insgesamt männlich weiblich Jahre und älter GmbH/AG RAK-Bezirk RAK-Bezirk Rücknahme GmbH/AG

BGH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bamberg 46 26 20 0 1 0 2 22 10 29 79 0 27 30
Berlin 543 250 293 21 6 10 37 216 19 163 438 7 202 90
Brandenburg 32 16 16 5 2 1 5 43 11 46 80 1 17 32
Braunschweig 57 29 28 6 0 1 2 24 7 23 46 0 13 18
Bremen 47 26 21 5 1 0 4 31 6 31 57 0 16 23
Celle 104 47 57 6 3 4 15 70 16 63 167 0 48 65
Düsseldorf 479 254 225 25 7 4 45 195 25 232 312 3 138 96
Frankfurt 636 290 346 30 6 12 33 153 47 203 363 5 125 134
Freiburg i. Br. 84 47 37 9 2 3 3 54 10 47 100 0 32 41
Hamburg 391 200 191 16 2 5 22 159 31 148 285 2 119 73
Hamm 339 181 158 19 9 4 29 128 31 117 369 2 99 164
Karlsruhe 106 62 44 7 3 4 6 48 12 91 96 0 40 38
Kassel 28 11 17 2 1 1 3 25 5 11 54 0 16 21
Koblenz 78 39 39 11 4 0 10 55 10 37 87 1 15 39
Köln 330 162 168 21 9 11 28 133 33 158 302 0 110 3
Mecklenburg-Vorpommern 19 9 10 3 1 2 7 16 8 9 55 0 6 14
München 677 299 378 29 9 20 81 186 77 138 504 2 186 159
Nürnberg 134 50 84 13 0 3 10 40 12 45 114 1 42 36
Oldenburg 52 26 26 5 0 1 3 35 6 31 63 0 16 33
Saarbrücken 47 23 24 5 1 2 5 7 3 8 55 0 10 25
Sachsen 124 66 58 4 2 6 10 26 7 31 146 1 56 33
Sachsen-Anhalt 27 13 14 5 1 2 4 10 2 13 80 2 27 21
Schleswig 62 36 26 8 1 0 14 57 8 33 119 0 41 46
Stuttgart 214 112 102 24 3 3 24 123 27 88 181 0 54 74
Thüringen 27 13 14 3 1 2 1 6 4 13 60 0 20 23
Tübingen 50 28 22 3 3 5 5 29 5 33 71 0 25 26
Zweibrücken 19 8 11 1 1 2 0 24 4 14 41 0 6 21
Bundesgebiet 4752 2323 2429 286 79 108 408 1915 436 1855 4324 27 1506 1378
in Prozent 100% 48,88% 51,12% 6,02% 1,66%
Vorjahr 4684 2264 2420 326 102 92 478 2005 489 1970 4607 25 1564 1577

Mitglieder der Rechtsanwaltskammern
(Zu- und Abgänge vom 1.1.2018 bis 31.12.2018)

Zugänge Abgänge
davon nur Verzicht (ohne Bezirkswechsel)

RAK – Zugänge

Mitgliederstatistik der Rechtsanwaltskammern 

Zu- und Abgänge 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018 

Berlin, 05. 09. 2019    |   Rechtsanwältin Jennifer Witte,  Berlin

Bei dieser Statistik zur Bewegung der Mitgliederzahlen ist zu beachten, 
dass der Bestand jeweils zum 01.01. des Folgejahres erhoben wird. 
Es werden alle drei Zulassungsarten in einer Gesamtzahl erfasst.  
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Im Jahr 2018 wurden im Bundesgebiet insgesamt 4.762 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zur Anwaltschaft 

neu zugelassen, davon 2.323 Rechtsanwälte und 2.429 

Rechtsanwältinnen. Dies ist deine Steigerung gegenüber 

dem Vorjahr (2017: 4.684).

286 der neu zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte waren zwischen 40 und 59 Jahre alt, dies ent-

spricht 6,02 %. Ferner waren 79 Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte zum Zeitpunkt der Neuzulassung 60 Jahre 

alt und älter (1,68 %).

Im Vergleich zum Vorjahr ist in den Abgängen kein 

weiterer Anstieg zu verzeichnen. Von den insgesamt 

4.324 Abgängen (damit 283 weniger als 2017) waren 

1.506 Abgänger aufgrund Verzichts ohne Bezirkswechsel 

unter 40 Jahre alt, 1.378 über 60 Jahre alt.

In den Jahren 2016 bis 2018 liegen die Neuzulassungen 

über denen von 2014 und 2015, führen aber nicht nen-

nenswert zu einem Wachstum der Zulassungszahlen ins-

gesamt, auch aufgrund steigender Abgangszahlen (ab dem 

Jahr 2013). Im Jahr 2017 lag die Zahl der 60 Jahre und 

älteren, die ihre Zulassung zurückgegeben haben, erst-

mals über den Abgangszahlen der bis 40jährigen. Dieser 

Anstieg hat sich im Jahr 2018 nicht fortgesetzt.

Der Anteil der Rechtsanwältinnen an den Neuzulassungen 

stieg 2017 erstmals auf über die Hälfte (51,67 %) und ging 

2018 nur leicht zurück (51,12 %).  

RAK Neu- darunter Wieder- Wechsel Tod Wechsel Verzicht
zulassungen 40 bis 59 60 Jahre zulassungen aus anderem in anderen Ausschließung  bis 39 Jahre 60 Jahre und älter
insgesamt männlich weiblich Jahre und älter GmbH/AG RAK-Bezirk RAK-Bezirk Rücknahme GmbH/AG

BGH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bamberg 46 26 20 0 1 0 2 22 10 29 79 0 27 30
Berlin 543 250 293 21 6 10 37 216 19 163 438 7 202 90
Brandenburg 32 16 16 5 2 1 5 43 11 46 80 1 17 32
Braunschweig 57 29 28 6 0 1 2 24 7 23 46 0 13 18
Bremen 47 26 21 5 1 0 4 31 6 31 57 0 16 23
Celle 104 47 57 6 3 4 15 70 16 63 167 0 48 65
Düsseldorf 479 254 225 25 7 4 45 195 25 232 312 3 138 96
Frankfurt 636 290 346 30 6 12 33 153 47 203 363 5 125 134
Freiburg i. Br. 84 47 37 9 2 3 3 54 10 47 100 0 32 41
Hamburg 391 200 191 16 2 5 22 159 31 148 285 2 119 73
Hamm 339 181 158 19 9 4 29 128 31 117 369 2 99 164
Karlsruhe 106 62 44 7 3 4 6 48 12 91 96 0 40 38
Kassel 28 11 17 2 1 1 3 25 5 11 54 0 16 21
Koblenz 78 39 39 11 4 0 10 55 10 37 87 1 15 39
Köln 330 162 168 21 9 11 28 133 33 158 302 0 110 3
Mecklenburg-Vorpommern 19 9 10 3 1 2 7 16 8 9 55 0 6 14
München 677 299 378 29 9 20 81 186 77 138 504 2 186 159
Nürnberg 134 50 84 13 0 3 10 40 12 45 114 1 42 36
Oldenburg 52 26 26 5 0 1 3 35 6 31 63 0 16 33
Saarbrücken 47 23 24 5 1 2 5 7 3 8 55 0 10 25
Sachsen 124 66 58 4 2 6 10 26 7 31 146 1 56 33
Sachsen-Anhalt 27 13 14 5 1 2 4 10 2 13 80 2 27 21
Schleswig 62 36 26 8 1 0 14 57 8 33 119 0 41 46
Stuttgart 214 112 102 24 3 3 24 123 27 88 181 0 54 74
Thüringen 27 13 14 3 1 2 1 6 4 13 60 0 20 23
Tübingen 50 28 22 3 3 5 5 29 5 33 71 0 25 26
Zweibrücken 19 8 11 1 1 2 0 24 4 14 41 0 6 21
Bundesgebiet 4752 2323 2429 286 79 108 408 1915 436 1855 4324 27 1506 1378
in Prozent 100% 48,88% 51,12% 6,02% 1,66%
Vorjahr 4684 2264 2420 326 102 92 478 2005 489 1970 4607 25 1564 1577

Mitglieder der Rechtsanwaltskammern
(Zu- und Abgänge vom 1.1.2018 bis 31.12.2018)

Zugänge Abgänge
davon nur Verzicht (ohne Bezirkswechsel)RAK Neu- darunter Wieder- Wechsel Tod Wechsel Verzicht

zulassungen 40 bis 59 60 Jahre zulassungen aus anderem in anderen Ausschließung  bis 39 Jahre 60 Jahre und älter
insgesamt männlich weiblich Jahre und älter GmbH/AG RAK-Bezirk RAK-Bezirk Rücknahme GmbH/AG

BGH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bamberg 46 26 20 0 1 0 2 22 10 29 79 0 27 30
Berlin 543 250 293 21 6 10 37 216 19 163 438 7 202 90
Brandenburg 32 16 16 5 2 1 5 43 11 46 80 1 17 32
Braunschweig 57 29 28 6 0 1 2 24 7 23 46 0 13 18
Bremen 47 26 21 5 1 0 4 31 6 31 57 0 16 23
Celle 104 47 57 6 3 4 15 70 16 63 167 0 48 65
Düsseldorf 479 254 225 25 7 4 45 195 25 232 312 3 138 96
Frankfurt 636 290 346 30 6 12 33 153 47 203 363 5 125 134
Freiburg i. Br. 84 47 37 9 2 3 3 54 10 47 100 0 32 41
Hamburg 391 200 191 16 2 5 22 159 31 148 285 2 119 73
Hamm 339 181 158 19 9 4 29 128 31 117 369 2 99 164
Karlsruhe 106 62 44 7 3 4 6 48 12 91 96 0 40 38
Kassel 28 11 17 2 1 1 3 25 5 11 54 0 16 21
Koblenz 78 39 39 11 4 0 10 55 10 37 87 1 15 39
Köln 330 162 168 21 9 11 28 133 33 158 302 0 110 3
Mecklenburg-Vorpommern 19 9 10 3 1 2 7 16 8 9 55 0 6 14
München 677 299 378 29 9 20 81 186 77 138 504 2 186 159
Nürnberg 134 50 84 13 0 3 10 40 12 45 114 1 42 36
Oldenburg 52 26 26 5 0 1 3 35 6 31 63 0 16 33
Saarbrücken 47 23 24 5 1 2 5 7 3 8 55 0 10 25
Sachsen 124 66 58 4 2 6 10 26 7 31 146 1 56 33
Sachsen-Anhalt 27 13 14 5 1 2 4 10 2 13 80 2 27 21
Schleswig 62 36 26 8 1 0 14 57 8 33 119 0 41 46
Stuttgart 214 112 102 24 3 3 24 123 27 88 181 0 54 74
Thüringen 27 13 14 3 1 2 1 6 4 13 60 0 20 23
Tübingen 50 28 22 3 3 5 5 29 5 33 71 0 25 26
Zweibrücken 19 8 11 1 1 2 0 24 4 14 41 0 6 21
Bundesgebiet 4752 2323 2429 286 79 108 408 1915 436 1855 4324 27 1506 1378
in Prozent 100% 48,88% 51,12% 6,02% 1,66%
Vorjahr 4684 2264 2420 326 102 92 478 2005 489 1970 4607 25 1564 1577

Mitglieder der Rechtsanwaltskammern
(Zu- und Abgänge vom 1.1.2018 bis 31.12.2018)

Zugänge Abgänge
davon nur Verzicht (ohne Bezirkswechsel)

RAK – Abgänge
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Im Erhebungszeitraum wurden von den Kammern der 

Freien Berufe 24.792 neue Ausbildungsverträge regis- 

triert. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum um 974 Verträge bzw. 3,8 %. Der Wert von 

24.792 übersteigt allerdings den Mittelwert der Ergeb-

nisse der letzten sechs Jahren (jeweils Juni 2013 bis Juni 

2018 = 24.208) und liegt über dem Median derselben 

Periode, der 24.021 misst. Zudem führen auch demogra-

fische Gründe zu dem Rückgang der neuen Ausbildungs-

verträge, da die Zahl der Schulabsolventen in Deutsch-

land seit Jahren ruckläufig ist.

 

Betrachtet man die regionale Verteilung, so zeigen sich 

dort Unterschiede. Beispielsweise sind Zuwächse in den 

neuen Bundesländern zu verzeichnen (+2,4 % bzw. 69 Ver-

träge mehr als im Vorjahr), während sich die Ausbildungs-

situation in den alten Bundesländern etwas verschlechtert 

hat (-4,6 % bzw. 1043 Verträge weniger).

Bezogen auf den Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfach-

angestellte / Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 

wurden im Zeitraum vom 01.10.2018 bis 30.06.2019 ins-

gesamt 2.825 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Im 

Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 

9,8 % bzw. 131 Verträge). Auch hier ist ein Unterschied 

in der regionalen Verteilung zu verzeichnen: So ist in den 

neuen Bundesländern (-7,3 %) ein geringerer Rückgang als 

in den alten Bundesländern (-9,3 %) festzustellen.

Einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten 

allein die Notarkammern (10,4 %) und die Steuerberater-

kammern (2,7 %), während in allen anderen Ausbildungs-

berufen die Zahlen rückläufig sind.  ⏵

Ausbildungspaktstatistik des BFB 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den Freien Berufen 

01. 10. 2018 – 30. 06. 2019 

Berlin, 02. 09. 2019    |   Rechtsanwältin Jennifer Witte,  Berlin
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Stichtag  2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019

Zuständige Stelle 31. Mrz 30. Jun 30. Sep 31. Mrz 30. Jun 30. Sep 31. Mrz 30. Jun

∑ 39 66 173 20 24 176 24 81 PAK 2016 2017 2018 2019 Δ 2018→2019
66 39 24 81 237,5%

Berlin 55 56 175 47 57 155 37 43
Bamberg 63 119 175 40 96 141 36 64
Brandenburg 12 14 44 9 17 29 11 22
Bundesgerichtshof 0 0 0 0 0 0 0 0
Braunschweig 23 45 68 13 48 68 20 48
Celle 85 204 261 60 180 250 96 194
Düsseldorf 115 175 242 85 185 266 76 183
Frankfurt 82 186 260 81 204 276 87 186
Freiburg 46 94 141 42 94 141 46 72
Hamm 70 480 708 287 499 610 259 469
Bremen 29 60 72 22 45 60 28 56
Hamburg 77 132 180 59 117 164 48 68
Köln 97 217 294 96 187 294 90 178
Karlsruhe 33 73 110 47 88 108 34 65
Koblenz 52 113 179 48 117 155 24 101
Kassel 30 51 72 34 69 85 25 59
München 145 303 379 178 304 386 198 283
Meckl.-Vorpommern 3 19 40 10 36 45 9 21
Nürnberg 74 128 199 74 129 175 79 116
Oldenburg 78 171 204 204 151 181 70 148
Stuttgart 38 103 193 51 130 233 65 123
Saarland 13 30 58 10 34 53 10 32
Sachsen 26 90 105 15 69 109 17 65
Sachsen-Anhalt 10 35 48 19 46 56 7 46
Schleswig-Holstein 74 129 164 57 125 169 30 116
Thüringen 8 26 38 0 26 42 1 20 RAK 2016 2017 2018 2019 Δ 2018→2019
Tübingen 26 48 79 27 43 64 18 33 AL 2.979 2.875 2.874 2.608 -9,3%
Zweibrücken 7 14 84 8 12 59 7 14 NL 202 240 234 217 -7,3%
∑ 1.371 3.115 4.572 1.623 3.108 4.374 1.428 2.825 3.181 3.115 3.108 2.825 -9,1%

Gesamtsumme 10.933 24.255 44.941 11.730 25.766 46.762 12.102 24.792 Alle Bereic 2016 2017 2018 2019 Δ 2018→2019
AL 21.312 21.812 22.887 21.844 -4,6%

Quelle: Statistische Erhebung durch den BFB NL 2.475 2.443 2.879 2.948 2,4%
Bundesgeb 23.787 24.255 25.766 24.792 -3,8%

Patentanwaltskammer

Rechtsanwaltskammern
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Düsseldorf 115 175 242 85 185 266 76 183
Frankfurt 82 186 260 81 204 276 87 186
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Hamburg 77 132 180 59 117 164 48 68
Köln 97 217 294 96 187 294 90 178
Karlsruhe 33 73 110 47 88 108 34 65
Koblenz 52 113 179 48 117 155 24 101
Kassel 30 51 72 34 69 85 25 59
München 145 303 379 178 304 386 198 283
Meckl.-Vorpommern 3 19 40 10 36 45 9 21
Nürnberg 74 128 199 74 129 175 79 116
Oldenburg 78 171 204 204 151 181 70 148
Stuttgart 38 103 193 51 130 233 65 123
Saarland 13 30 58 10 34 53 10 32
Sachsen 26 90 105 15 69 109 17 65
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Tübingen 26 48 79 27 43 64 18 33 AL 2.979 2.875 2.874 2.608 -9,3%
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Fachanwaltsfachausschüsse gem. § 17 FAO
 Stand Oktober 2019

Bei gemeinsamen Fachausschüssen ist die jeweils federführende Rechtsanwaltskammer fettgedruckt.

Agrarrecht

RAK Celle, Braunschweig, Oldenburg                                                                                                                                  01.07.2017 – 30.06.2021

Vorsitzender RA Hubert Johannes Becker, Am Flugplatz 4, 31137 Hildesheim

stellvertretender Vorsitzender RA Andreas Eckert, Steintorwall 17, 38100 Braunschweig

Schriftführer RA und Notar Arend Nutzhorn, Bahnhofstr. 8, 26122 Oldenburg

stellvertretende Mitglieder RA Dr. Carl Dohme, Hauptstr. 24, 30974 Wennigsen

RA und Notar Herbert Hauke, Mühlenstr. 20-22, 49661 Cloppenburg

RA Henning Eulert, Friedländer Weg 7, 37085 Göttingen

Arbeitsrecht

RAK Celle, Braunschweig, Oldenburg                                                                                                                                  01.04.2016 – 31.03.2020

Vorsitzender RA und Notar Günter Schmaler, Schweckendieckplatz 2, 26721 Emden

stellvertretende Vorsitzende RAin Christiane Greiner-Braschke, Westcellertorstr. 7a, 29221 Celle

Schriftführer RA Dr. Franc Pfahl, Große Breite 1, 37077 Göttingen

stellvertretende Mitglieder RA Frank Preidel, Gartenstr. 4, 30989 Gehrden

RA und Notar Hans-Adolf Welp, Niedersachsenstr. 13, 49078 Osnabrück

RA Henning Staats, Lange Str. 1, 38100 Braunschweig

Bank- und Kapitalmarktrecht

RAK Braunschweig                                                                                                                                                                                01.01.2016  –  31.12.2019

Vorsitzender RA Prof. Dr. Klaus Bröker, Brüder-Grimm-Allee 59, 37075 Göttingen

stellvertretender Vorsitzender RA Dr. Christof Klinke, Eiermarkt 1,38100  Braunschweig

Schriftführer RA Dr. Jürgen Machunsky, Mittelbergring 61, 37085 Göttingen

stellvertretendes Mitglied RA Jens Hampe, Frankfurter Str. 284, 38122 Braunschweig
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RechtsanwaltskammeR
Braunschweig

Fachanwaltsfachausschüsse gem. § 17 FAO
 Stand Oktober 2019

Bei gemeinsamen Fachausschüssen ist die jeweils federführende Rechtsanwaltskammer fettgedruckt.

Bau- und Architektenrecht 

RAK Braunschweig                                                                                                                                                                           01.07.2017  –  30.06.2021

Vorsitzender RA Michael Stern, Theodor-Heuss-Str. 5a, 38122 Braunschweig 

stellvertretender Vorsitzender RA Hauke-Christian Franke, Engelhardstr. 5, 38122 Braunschweig

Schriftführerin RAin Katrin Quest, Götzenbreite 4, 37124 Rosdorf

stellvertretendes Mitglied RA und Notar Dr. Matthias Reichert, Bertha-von Suttner-Str. 9, 37085 Göttingen

Erbrecht

RAK Celle, Braunschweig , Oldenburg                                                                                                                                01.05.2017  –  30.04.2021

Vorsitzender RA Wolfgang Langmack, Weender Landstr. 6-10 37073 Göttingen

stellvertretender Vorsitzender RA und Notar Michael Semrau, Große Bäckerstraße 23, 21335 Lüneburg

Schriftführer RA Dr. Ulf Künnemann, Elisabethstraße 12, 26135 Oldenburg

stellvertretende Mitglieder RAin und Notarin Kerstin Sählhof, Thielenplatz 5, 30159 Hannover

RA Dr. Holger de Leve, Lingener Str. 27, 48531 Nordhorn

RA Dr. Philipp Sticherling, Schöninger Str. 16, 38350 Helmstedt

Familienrecht 

RAK Braunschweig                                                                                                                                                                              01.01.2018  –  31.12.2021

Vorsitzende RAin Gesine Eckels, Adolfstr. 52, 38102 Braunschweig 

stellvertretender Vorsitzender RA und Notar Hans-Dieter Keller, Chemnitzer Str. 32, 38226 Salzgitter

Schriftführerin RAin  und Notarin Doris Quade, Bühlstr. 9, 37073 Göttingen

stellvertretende Mitglieder RA Ralf Dieter Lins, Wolfenbütteler Str. 43, 38124 Braunschweig 

RAin Gabriele Thiele, Theodor-Heuss-Str. 5a, 38122 Braunschweig

RAin Elvira Schulz-Kühne, Kaiserbleek 3, 38640 Goslar 
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Fachanwaltsfachausschüsse gem. § 17 FAO
 Stand Oktober 2019

Bei gemeinsamen Fachausschüssen ist die jeweils federführende Rechtsanwaltskammer fettgedruckt.

Gewerblicher Rechtsschutz 

RAK Braunschweig, Celle, Oldenburg                                                                                                                 01.07.2018  –  30.06.2022

Vorsitzender RA Dr. Florian Heinze, Am Tiergarten 2, 30559 Hannover

stellvertretender Vorsitzender RA Christian Heermeyer, Niedersachsenstr. 11a, 49074 Osnabrück 

Schriftführer RA Dr. Thomas Brandes, Theodor-Heuss-Str. 5a, 38122 Braunschweig         

stellvertretendes Mitglied RAin Viola Rust-Sorge, Aegidientorplatz 2 B, 30159 Hannover

Handels- und Gesellschaftsrecht 

RAK Celle, Braunschweig, Oldenburg                                                                                                                                01.07.2018  –  30.06.2022

Vorsitzender RA Dr. Wolfgang Krafczyk, Nienburger Str. 16, 30167 Hannover

stellvertretender Vorsitzender RA Prof. Dr. Bernd Rohlfing, Große Breite 1, 37077 Göttingen

Schriftführer RA Dr. Christian Schmidt, Wilhelmshavener Heerstr. 79, 26125 Oldenburg

stellvertretende Mitglieder RA Michael Timmermann, Am Landgericht 2, 49074 Osnabrück

RA Dr. Martin Mack, Theodor-Heuss-Str. 5a, 38122 Braunschweig

RA Kai-Uwe Gellermann, Klosterstr. 28, 31737 Rinteln

Insolvenzrecht

RAK Celle, Braunschweig, Oldenburg                                                                                                                                01.11.2019  –  31.10.2023

Vorsitzender RA Dr. Christian Willmer, Johanniswall 23, 27283 Verden

stellvertretender Vorsitzender RA Heiko Janssen, Julianenburger Str. 19, 26603 Aurich

Schriftführer RA Christian Hausherr, Bruchtorwall 6, 38100 Braunschweig

stellvertretende Mitglieder RA Karl-Heinz Blaha, Bahnhofstr. 30 A, 29221 Celle

RA Dr. Frank Krüger, Sutthauser Str. 394, 49080 Osnabrück

RAin Anja Karow, Braunschweiger Str. 15a, 38723 Seesen
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Fachanwaltsfachausschüsse gem. § 17 FAO
 Stand Oktober 2019

Bei gemeinsamen Fachausschüssen ist die jeweils federführende Rechtsanwaltskammer fettgedruckt.

Internationales Wirtschaftsrecht  

RAK Celle, Braunschweig, Bremen, Oldenburg,                                                                                                             01.09.2018  –  31.08.2022

Vorsitzender RA und Notar Prof. Dr. Ulrich von Jeinsen, Landschaftstr. 6, 30159 Hannover

stellvertretender Vorsitzender RA und Notar Dr. Detlev G. Gross, LLM, Domshof 17, 38195 Bremen

Schriftführer RA Dr. Michael Streit, Scheideweg 161, 26127 Oldenburg

ordentliches Mitglied RA und Notar Jörg Strüver, Hauptstr. 60, 31860 Emmerthal

stellvertretende Mitglieder RA Dr. Horst Suhren, M.C.L., An der Börse 2, 30159 Hannover

RAin Angelika Kässens, MLE, Kanonierstr. 1, 26135 Oldenburg

RA Dr. André Kupfernagel, Bahnhofsallee 6, 37081 Göttingen

IT-Recht   

RAK Bremen, Braunschweig, Celle, Oldenburg, Schleswig-Holstein,                         01.01.2019  –  31.12.2022

Vorsitzender RA Christian Stücke, Schöninger Str. 16, 38350 Helmstedt

stellvertretender Vorsitzender RA Jochen Papenhausen, Ritterstr. 2, 49074 Osnabrück

Schriftführerin RAin Judith Wübbelmann, Am Rüten 3, 28355 Bremen

stellvertretende Mitglieder RAin Isabelle Bulenda,Lüerstr. 10-12, 30175 Hannover

RA Philipp Gabrys, Neue Str. 12-15, 24768 Rendsburg

Medizinrecht

RAK Braunschweig                                                                                                                                                                                01.07.2017  –  30.06.2021

Vorsitzender RA Dr. Oliver Nowak, Adolfstr. 52, 38102 Braunschweig

ordentliche Mitglieder RA Dr. Frank Oettler, Große Breite 1, 37077 Göttingen

RA Dr. Oliver Jürgens, Maschmühlenweg 8-10, 37073 Göttingen

RA Dr. Steffen Ullrich, Theodor-Heuss-Str. 5a, 38122 Braunschweig 

stellvertretendes Mitglied RA Benjamin Bothe, Lange Str. 1, 38100 Braunschweig
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Fachanwaltsfachausschüsse gem. § 17 FAO
 Stand Oktober 2019

Bei gemeinsamen Fachausschüssen ist die jeweils federführende Rechtsanwaltskammer fettgedruckt.

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

RAK Braunschweig                                                                                                                                    01.07.2017 –  30.06.2021

Vorsitzende RAin Angelika Meier, Frankfurter Str. 284, 38122 Braunschweig 

ordentliche Mitglieder RA Dr. Dieter Hildebrandt, Waageplatz 8, 37073 Göttingen

RA Dr. Dirk Winkler, Gerstäckerstr. 15, 38102 Braunschweig

RA Ulrich Pilz, Gustav-Schwab-Str. 4, 38124 Braunschweig 

stellvertretendes Mitglied RA Andreas Heise, Obere Karspüle 20, 37073 Göttingen

Migrationsrecht

RAK Oldenburg, Braunschweig, Celle                                                              01.03.2016 –  28.02.2020

Vorsitzender RA Frank Gärtner, Bertramstr. 27, 38102 Braunschweig 

stellvertretende Vorsitzende RAin Susanne Schröder, Blumenauer Str. 1, 30449 Hannover

Schriftführer RA Henning Jörg Bahr, Seminarstr. 13/14, 49075 Osnabrück

stellvertretendes Mitglied RAin Susanne Stuhlmacher, Steinweg 11, 38518 Gifhorn

Sozialrecht 

RAK Celle, Braunschweig, Oldenburg                                                                            01.04.2016 –  31.03.2020

Vorsitzende RAin Claudia Petri-Kramer, Wülferoder Str. 51, 30539  Hannover 

stellvertretende Vorsitzende RAin und Notarin Sabine Meyer, Bahnhofstr. 3, 49413 Dinklage

Schriftführer RA Michael Kallina, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1a, 38300 Wolfenbüttel

stellvertretende Mitglieder RA Peter Koch, Hohenzollernstr. 25, 30161 Hannover

RAin Ute Heinsohn-Buchmann, Bevenroder Str. 29, 38108 Braunschweig

RAin Anne Schröder, Bahnhofstr. 1, 26122 Oldenburg
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Fachanwaltsfachausschüsse gem. § 17 FAO
 Stand Oktober 2019

Bei gemeinsamen Fachausschüssen ist die jeweils federführende Rechtsanwaltskammer fettgedruckt.

Sportrecht

RAK Braunschweig, Celle, Oldenburg                                                                            01.07.2019 –  30.06.2022

Vorsitzender RA Dr. Frank Rybak, Friedrich-Ebert-Wall 21,37154 Northeim

stellvertretender Vorsitzender RA Dr. Rainer Cherkeh, Königstr. 7, 30175 Hannover

Schriftführer RA Stefan Felsner, Rolandsmauer 13-15, 49074 Osnabrück

stellvertretende Mitglieder RA Henning Fritz-Braun, Roseliesstr. 1, 38124 Braunschweig

RA Andreas Hindahl, Robert-Bosch-Str. 4, 27232 Sulingen

Steuerrecht 

RAK Celle, Braunschweig, Oldenburg                                                                            01.04.2016 –  31.03.2020

Vorsitzender RA und Notar Friedrich W. Hindahl, Kanzleistr. 9, 29221 Celle

stellvertretender Vorsitzender RA Dr. Jan Peter Simon, Dr.-Warsing-Str. 217, 26802 Moormerland

Schriftführerin RAin Antoinette von Gronefeld, Löwenwall 6, 38100 Braunschweig

stellvertretende Mitglieder RAin Renate-Gunhilde Perleberg-Kölbel, Lister Damm 2, 30163 Hannover

RA und Notar Dr. Ulrich Hellmann, Schloßstr. 16, 49074 Osnabrück

Strafrecht

RAK Braunschweig                                                            01.01.2018 –  31.12.2021

Vorsitzender RA und Notar Dietmar Wölker, Braunschweiger Str. 42, 38170 Schöppenstedt

stellvertretender Vorsitzender RA Michael Jocksch, Am Neuen Petrikore 8a, 38100 Braunschweig 

Schriftführer RA Oliver Hille, Reinhäuser Landstr. 14/16, 37083 Göttingen 

stellvertretende Mitglieder RA und Notar Olaf Wiesemann, Eichstätte 10–12, 37154 Northeim 

RA Michael Hoppe, Pawelstr. 5, 38100 Braunschweig 
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Fachanwaltsfachausschüsse gem. § 17 FAO
 Stand Oktober 2019

Bei gemeinsamen Fachausschüssen ist die jeweils federführende Rechtsanwaltskammer fettgedruckt.

Urheber- und Medienrecht  

RAK Braunschweig, Bremen, Celle, Oldenburg, Schleswig-Holstein                                        01.01.2019 – 31.12.2022

Vorsitzender RA Peter Heyers, Hasestr. 60, 49080 Osnabrück   

stellvertretender Vorsitzender RA Michael von Rothkirch, Hohenlohestr. 9, 28209 Bremen 

Schriftführerin RAin Johanna Feuerhake, Obere Maschstr. 22, 37073 Göttingen

ordentliches Mitglied RA Joachim Seidel, Podbielskistr. 158, 30177 Hannover

stellvertretende Mitglieder RAin Johanna Feuerhake, Obere Maschstr. 22, 37073 Göttingen
RA Dr. Christian Wolff, Schwedenkai 1, 24103 Kiel

Vergaberecht 

RAK Celle, Braunschweig, Oldenburg, Schleswig-Holstein                                             01.11.2019 – 31.10.2023

Vorsitzender RA Dr. Joachim Gulich, Theodor-Heuss-Str. 5a, 38122 Braunschweig 

ordentliche Mitglieder RAin Dr. Alexandra Losch, Marienstr. 9–11, 30171 Hannover
RA Prof. Dr. Marius Raabe, Walkerdamm 4–6, 24103 Kiel
RA Till Martin, Schlosstraße 20a, 49074 Osnabrück

stellvertretendes Mitglied RAin Dr. Angela Dageförde-Reuter, Bödekerstr. 11, 30161 Hannover

Transport- und Speditionsrecht  

RAK Hamburg, Braunschweig, Bremen, Celle, Mecklenburg-Vorpommern, Oldenburg, Schleswig-Holstein 
01.04.2016 –  31.03.2020

Vorsitzender RA Dr. Kay-Uwe Bahnsen,  Alter Wall 55, 20457 Hamburg

stellvertretender Vorsitzender RA Dieter Janßen, Marktstr. 3, 28195 Bremen

Schriftführerin RAin Andrea Meyer, Ernst-Merck-Str. 12-14, 20099 Hamburg

stellvertretende Mitglieder RA Dr. Stefan Hoeft, Contrescarpe 21, 28203 Bremen

RA Dr. Johannes Dälken,  Erzlager 4, 49124 Georgsmarienhütte

RAin Andrea Bartholl, Kronsburger Str. 2, 24145 Kiel
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Mitteilungen

Versicherungsrecht

RAK Celle, Braunschweig, Oldenburg                                                                            01.11.2015 – 31.10.2019

Vorsitzender RA Dr. Jens Tietgens, Hohenzollernstr. 43, 30161 Hannover

stellvertretender Vorsitzender RA Detlef Koch, Kattreppeln 20, 38100 Braunschweig

Schriftführer RA und Notar Christoph Heinrichs, Wörde 11, 26789 Leer

stellvertretende Mitglieder RA Philipp von Schrenck, Erlenbruch 31, 38100 Braunschweig

RA Dr. Martin Berger, Kollegienwall 26, 49074 Osnabrück

Verwaltungsrecht

RAK Celle, Braunschweig, Oldenburg                                                           01.04.2016 – 31.03.2020

Vorsitzender RA Prof. Dr. Bernd Rohlfing, Große Breite 1, 37077 Göttingen

stellvertretender Vorsitzender RA Klaus Siepker, Lookenstr. 23, 49808 Lingen

Schriftführer RA und Notar Thomas Niehaus, Bahnhofstr. 29, 31008 Elze

stellvertretende Mitglieder RA Ralph Graef, Ottmerstr. 1–2, 38102 Braunschweig

RA Dr. Johann Christian v. Waldthausen, Hildesheimer Str. 8, 30169 Hannover

RA Walter Schierding, Roggemannstr. 1, 26122 Oldenburg

Verkehrsrecht

RAK Braunschweig                                                                       01.07.2017 – 30.06.2021

Vorsitzende RAin und Notarin  Alexandra Gorazdza, Kattreppeln 20,38100 Braunschweig 

stellvertretender Vorsitzender RA Nikolai Sobirey, , Theaterplatz 8, 37073 Göttingen

Schriftführer RA Sebastian Gutt, Schöninger Str. 16, 38350 Helmstedt

ordentliches Mitglied RA Markus Wulf, LL.M., Zuckerbergweg 1,38124 Braunschweig 

stellvertretendes Mitglied RA Frank Waschke, Porschestr. 88, 38440 Wolfsburg

Fachanwaltsfachausschüsse gem. § 17 FAO
 Stand Oktober 2019

Bei gemeinsamen Fachausschüssen ist die jeweils federführende Rechtsanwaltskammer fettgedruckt.

Legal Tech: Angebot des smartlaw-Vertragsgenerators  
vom LG Köln verboten 
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Das Landgericht Köln (Aktenzeichen 33 0 35/19) hat am 

08.10.2019 ein für die Beurteilung von Legal-Tech-Ange-

boten gegenüber Endnutzern (also nicht gegenüber der 

Rechtsanwaltschaft) richtungsweisendes Urteil verkün-

det. Das Landgericht Köln beurteilt darin das „smartlaw“- 

Angebot eines renommierten Verlages, Rechtsuchenden 

„Rechtsdokumente in Anwaltsqualität“ per Computer zu 

liefern, als unzulässige Rechtsdienstleistung und deshalb 

als Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 

Die Klage hatte die Hanseatische Rechtsanwaltskammer 

Harnburg angestrengt, die damit den Schutz der Recht-

suchenden vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen 

und damit natürlich auch den Schutz der Anwaltschaft vor 

unqualifizierter Konkurrenz verfolgt. ln der juristischen 

Fachliteratur und in der Politik ist umstritten, ob und 

wann Legal-Tech-Vertragsgeneratoren gegen das RDG 

verstoßen. Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer sah 

in dem Angebot „smartlaw“ dieses Anbieters den Prototyp 

eines gegen das RDG verstoßenden Produkts: den Recht-

suchenden werden für relativ kleines Geld Leistungen 

verkauft, die der Vertragsgenerator aber gar nicht bieten 

kann; trotzdem wird diese Leistung in der Werbung des 

Anbieters als (bessere und günstigere) Alternative zu an-

waltlicher Beratung dargestellt. 

Es hat seinen guten Grund, dass das RDG eine „Tätigkeit 

in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine 

rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert“, der Anwalt-

schaft vorbehält. Eine solche rechtliche Prüfung im Einzel-

fall ist besonders bei der Zusammenstellung von Vertrags-

rechten und -pflichten im Rahmen von abzuschließenden 

Verträgen geboten. Bei der Gestaltung rechtssicherer und 

interessengerechter Verträge muss in der Regel in Zusam-

menarbeit mit der Mandantschaft der maßgebliche Sach-

verhalt geklärt und geprüft werden, ob die von der Man-

dantschaft gestellten Fragen zur Vertragsgestaltung den 

Sachverhalt wirklich ausschöpfen. Das kann ein Computer, 

der in einem Frage-und Antwort-System unterschiedliche 

Fragen zu der gewünschten Vertragsgestaltung stellt und 

dann einen unter Berücksichtigung der Antworten zu-

sammengestellten Vertrag liefert, nicht bieten. Er kann 

nämlich den Wert und den Wahrheitsgehalt der Antwor-

ten des/der Benutzer/in nicht hinterfragen, und er kann 

auch nicht beurteilen, ob im Interesse des/der Benutzer/

in gebotene Fragen gerade nicht gestellt sind. Dabei war 

im entschiedenen Fall unstreitig, dass der Computer bei 

diesem Produkt nicht über ,,künstliche Intelligenz“ – was 

auch immer das sein mag – verfügt.

 

Deswegen – so urteilt nun das Landgericht Köln – dürfe 

ein solcher „Vertragsgenerator“ auch nicht von Unterneh-

men betrieben werden, die nicht zur Rechtsanwaltschaft 

zugelassen oder sonst nach dem RDG legitimiert sind. Dies 

gilt auch dann, wenn das Unternehmen in die AGB hinein-

schreibt, es liefere keine Rechtsberatung, sondern (nur) 

ein Verlagserzeugnis; denn die Kundschaft versteht nicht, 

dass sie lediglich selbst auf eigene Faust auf der Basis von 

Muster-Sammlungen ihren Vertrag zusammenstellt. 

Als irreführend hat das Urteil des LG Köln ferner verboten, 

dass das Unternehmen in der Werbung für den Vertrags- 

generator formuliert,  dieser liefere „rechtssichere Ver- 

träge in Anwaltsqualität“ bzw. „individueller und sicherer 

 als jede Vorlage und günstiger als ein Anwalt“. Denn dies 

indiziert, dass man vergleichbare Rechtdienstleistungs- 

qualität wie bei der Anwaltschaft erhält, was eben 

nicht richtig ist.

 

Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer begrüßt dieses 

Urteil sehr und hofft, dass auch diverse andere nicht- 

anwaltliche Anbieter von Legal-Tech, die scheinbar An-

waltstätigkeit ersetzende Rechtsdienstleistung zu erbrin-

gen suggerieren, sich daran orientieren. Es kann nach Auf-

fassung der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer nicht 

angehen, dass die Anwaltschaft als Rechtsdienstleistende, 

die juristisch qualifizierte Einzelfallberatung erbringen und 

anbieten, rechtlichen Einschränkungen wie dem selbstver-

ständlichen Verbot widerstreitender Interessen, Fremdfi-

nanzierungsverbot und Haftung für Mängel der Beratung 

nebst obligatorischer Haftpflichtversicherung unterliegt, 

juristisch aber nicht so qualifizierte Unternehmen diesen 

Einschränkungen nicht unterliegen. (...)  

Hamburg, 09. 10. 2019   |   Dr. Christian Lemke, Präsident RAK Hamburg

Legal Tech: Angebot des smartlaw-Vertragsgenerators  
vom LG Köln verboten 

HANSEATISCHE   

RECHTSANWALTSKAMMER   

HAMBURG
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Personalien
 

Vom 10. 07. 2019 bis 01. 11. 2019

Anderweitige Zulassungen

Alpmann, Ariane Wolfsburg

Alpmann, Klaus  Wolfsburg

Mathies, Bernhard Göttingen

Nordmeyer, Arne Wolfsburg

Dr. Uebersalz, Marie  Braunschweig

Neuzulassungen

Bosten, Maria Göttingen

Bresser, Daniel   Hornburg

Gutsche, Marie Wolfenbüttel

Jakubek, Anja-Christine Braunschweig

Klein, Nicolas Braunschweig

Langhorst, Maren Roswitha kanzleipflichtbefreit

Lehmann, Lea Braunschweig

Loy, Thomas   Wolfsburg

Mattern, Harald Goslar

Müller, Moritz Jonas Braunschweig

Sommermeyer, Andreas Friedrich Braunschweig

Vordemfelde, Karl-Wilhelm Northeim

Wienands, Helen Bovenden

Winkelmann, Larissa Braunschweig
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Personalien
 

Vom 10. 07. 2019 bis 01. 11. 2019

Erstreckungen der Syndikuszulassung

Berghahn, Maria Rosa Essen

Evers, Markus Osnabrück

Hohenstern, Judith Wolfsburg

Peters, Julia Alberta Braunschweig

Schmidt, Torben Wolfsburg

Timmermann, Lars Wolfsburg

Syndikusrechtsanwaltszulassungen

Abel, Dennes Wolfsburg

Bessert-Speh, Doreen Wolfsburg

Busche, Bernd Salzgitter

Gobernado Rebaque, Maria Victoria Wolfsburg

Heiden, Bernd Wolfsburg

Henneke, Lisa Wolfsburg

Joch, Stephanie Braunschweig

Kirnak, Meryem-Tugba Wolfsburg

Dr. Kruck, Nicolai Wolfsburg

Mertens, Andrea Einbeck

Meyer, Eva Lena Wolfsburg

Niedermeier, Dana Wolfsburg

Oppelt, Kathrin Charlotte Wolfsburg

Prinzing, Sebastian Laatzen

Sauermann, Pamela Duderstadt

Siegfried, Christoph Hannover 

Wahren, Karsten Braunschweig

Dr. Wilke, Malte Wolfsburg

Dr. Zarwalski, Kinga Wolfsburg
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Löschungen 

Baumgartner, Armin Goslar

Becker, Sina Braunschweig

Frietzsche, Ingo Wolfenbüttel

Glahe, Herwarth Duderstadt

Dr. Grünkorn, Matthias Wolfenbüttel

Hamster, Ingrid Salzgitter

Jonczyk, Hartmut Wolfsburg

Klingler, Eva-M. Helmstedt

Lischeid-Heilmann, Katja-A Braunschweig

Madewitz, Alexander Wolfsburg

Mora Berlin, Sandra Braunschweig

Post, Jürgen Seesen

Raue, André Salzgitter

Rauskolb, Jessica Wolfsburg

Schoolmann, Ulrike Wolfsburg

Stollwerck-Bauer, Dinah Valerie Göttingen

Fachanwaltszulassungen

Familienrecht

Ebelin,g Cordula Braunschweig

Voß, Angela Wolfsburg

Insolvenzrecht

Kappel, André Braunschweig

Steuerrecht

Dr. Uebersalz, Marie Braunschweig
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Personalien
 

40 Jahre

30 Jahre

Herr Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Zeißig aus Wolfenbüttel ist seit Juli 1979 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Dr. Norbert Tosch aus Clausthal-Zellerfeld ist seit August 1979 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Armin Fritz-Braun aus Braunschweig ist seit Juli 1979 zugelassen.

Frau Rechtsanwältin Christiane Hochhut aus Goslar ist seit Juni 1989 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Stefan Fromme aus Herzberg ist seit Juli 1989 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Manfred Liß aus Wolfsburg ist seit Juli 1989 zugelassen.

Frau Rechtsanwältin Petra Boeke aus Braunschweig ist seit November 1989 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Diethelm Schwarz aus Northeim ist seit November 1989 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Christian Richter aus Wolfsburg ist seit Dezember 1989 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Jörg Hoffmann aus Dransfeld ist seit Dezember 1989 zugelassen.

Jubiläen 

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert  
allen Kolleginnen und Kollegen, die in den zurückliegenden Monaten  

auf eine besonders langjährige Tätigkeit zurückblicken können.
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Veranstaltungen

04. 12. 2019 Krankheit im Arbeitsverhältnis

13:30 – 19:00 Uhr Arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Risiken und Chancen

ist bereits ausgebucht! Referentin: Christiane Hochhut, Rechtsanwältin, Goslar

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeits- und Sozialrecht

10. 12. 2019 Jahresupdate Arbeitsrecht 

13:30 – 19:00 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

18. 12. 2019 Aktuelles zur steuerlichen Behandlung der privaten und 

13:30 – 19:00 Uhr betrieblichen Alters- u. Risikovorsorge und

 Vermögensübertragungen gegen wiederkehrende Leistungen 

 des Privat- und Betriebsvermögens

 Referent: Rudolf Jung, Dipl.-Finanzwirt 

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Steuerrecht und

 Versicherungsrecht

28. 02. 2020 (Freitag) Rechtsprechung an der Schnittstelle von Gesellschafts- 

12:00 – 17:30 Uhr und Insolvenzrecht

 Referent: Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Handels- und Gesell- 

 schaftsrecht und Insolvenzrecht

11. 03. 2020 Bilanzanalyse für Juristen 

13:30 – 19:00 Uhr Bilanzen verstehen 

 HGB – StR – IFRS Cash-Flow-Rechnung

 Referent: Enrico Karl Heim, u.a. Steuerberater, Treuhänder,  

 Insolvenz- und Nachlassverwalter, Allersberg

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Steuerrecht, Handels-  

 und Gesellschaftsrecht und Familienrecht

13. 03. 2020 (Freitag) Arbeitsverträge, Kündigungen, Betriebsvereinbarungen –

12:00 – 17:30 Uhr Fallstricke bei der Gestaltung

 Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht 

Auch in den nächsten Monaten bietet die Rechtsan-

waltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und 

Fachanwaltsseminare an. Bitte informieren Sie sich immer 

aktuell auf unserer Internetseite www.rak-braunschweig.de 

unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“. 

Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

Seminare  |  Fortbildungen
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29. 04. 2020 Probleme rund um GmbH, Auslandsbezüge im Gesellschafts- 

13:30 – 19:00 Uhr recht

 (EU Company Law Package), Aktuelle Rechtsprechung

 Referent: Dr. Dr. Christian Schulte, Richter im Handelsregister  

 des AG Berlin-Charlottenburg

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Handels- und Gesellschaftsrecht

06. 05. 2020 Zahnarzthaftung aus Sicht einer Anwältin und eines 

13:30 – 19:00 Uhr Zahnarztes

 Referenten: Karin Comes, Rechtsanwältin, 

 Fachanwältin für Medizinrecht und Urheber- und 

 Medienrecht, Braunschweig

 Dr. Micheal Westermann, Zahnarzt, Braunschweig

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Medizinrecht

13. 05. 2020 Ein Leben ohne Führerschein? Aktuelles zum 

13:30 – 19:00 Uhr Verkehrsstrafrecht, Verkehrsordnungswidrigkeiten und  

 Verkehrsverwaltungsrecht 2019/2020

 Referent: Bernd Schöning, Rechtsanwalt, Fachanwalt  

 für Verkehrsrecht, Stadtlohn

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht und Strafrecht

29. 05.    2020  (Freitag) Aktuelles Arbeitsrecht Jahresupdate

In Göttingen Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

13:30 – 19:00 Uhr * Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

28. 10. 2020  Fallstricke beim Autokauf – für den Mandanten das Beste 

13:30 – 19:00 Uhr herausholen inklusive Werkstattrecht 2019/2020

 Referent: Bernd Schöning, Rechtsanwalt, Fachanwalt  

 für Verkehrsrecht, Stadtlohn

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht

30. 10. 2020 (Freitag) Aktuelles Befristungsrecht

13:30 – 19:00 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

*   Die Angaben zur Anerkennung der Fortbildungsveranstaltungen gem. § 15 FAO  

beziehen sich auf die Anerkennungspraxis der Rechtsanwaltskammer Braunschweig. 

Veranstaltungen

Seminare  |  Fortbildungen

Das  
Anmeldeformular
finden Sie auf der 
folgenden Seite.
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Name, Vorname

Straße

Telefon

Kanzlei

PLZ, Wohnort

E-Mail

Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine anlässlich dieser Veranstaltung erhobenen  

personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Organisation der Veranstaltung verwertet werden sowie  

ggf. in einer Teilnehmerliste aufgenommen werden. Eine Weitergabe über diesen Zweck hinaus erfolgt nicht.

Datum | Unterschrift

per Fax    0531   12  33  566   | 
per E-Mail   info@rak-braunschweig.deAnmeldung

für die Seminare in der Rechtsanwaltskammer Braunschweig
Lessingplatz 1, 38100 Braunschweig

 10.12.2019 Jahresupdate Arbeitsrecht

 18.12.2019 Aktuelles zur steuerlichen Behandlung Alters- u. Risikovorsorge

 28.02.2020 Rechtsprechung an der Schnittstelle von Gesellschafts- u. Insolvenzrecht

 11.03.2020 Bilanzanalyse für Juristen Bilanzen verstehen

 13.03.2020 Arbeitsverträge, Kündigungen, Betriebsvereinbarungen

 29.04.2020 Probleme rund um GmbH, Auslandsbezüge im Gesellschaftsrecht

 06.05.2020 Zahnarzthaftung aus Sicht einer Anwältin und eines Zahnarztes

 13.05.2020 Aktuelles zum Verkehrsstrafrecht, Verkehrsordnungswidrigkeiten

 29.05.2020  Aktuelles Arbeitsrecht Jahresupdate in Göttingen

 28.10.2020 Fallstricke beim Autokauf

 30.10.2020 Aktuelles Befristungsrecht

Veranstaltungen
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Veranstaltungen

Mittwoch, 25.03.2020
Selbstständige und Einzelunternehmer  
im Familienrecht

Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent: VRiOLG Celle Mathias Volker                                                                                               

Tagungsort: Goslar, Hotel Der Achtermann

  Rosentorstraße 20

Zeit:   14.00 – 19.30 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,- € zzgl. 19 % MwSt

 

Themenübersicht: Besonderheiten zu Unterhalt (u. a. Er-

mittlung des unterhaltsrelevanten Einkommens – unter-

legt mit praktischen Beispielen), Zugewinn, Versorgungs-

ausgleich, Auskunft und Vereinbarungen zwischen den 

Ehegatten anlässlich Heirat, Scheidung oder Mediation.

Mittwoch, 22.04.2020
Arbeitsvertragliche Wettbewerbsverbote  
und das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren

Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent:  Richter am Bundesarbeitsgericht 

  Dr. Hinrich Vogelsang

Tagungsort: Goslar, Hotel Der Achtermann

  Rosentorstraße 20

Zeit: 14.00 – 19.30 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,- € zzgl. 19 % MwSt

 

Themenübersicht:  Arbeitsrechtliche Wettbewerbsver-

bote: nachvertragliche Wettbewerbsverbote, Wettbe-

werbsbeschränkungen im bestehenden Arbeitsverhältnis; 

Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren: Zulassungsgrün-

de, Anforderungen an die Darlegung im Verfahren

. 

Samstag, 09.05.2020
10-Stunden-Komplettseminar im Arbeitsrecht  

Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 10 Zeitstunden.

Referenten: Präsident des LAG Niedersachsen  

  Wilhelm Mestwerdt,

   RiArbG Hannover Dr. Steffen Lieske

Tagungsort: Goslar, H+ Hotel Goslar,

  Krugwiese 11a

Zeit: 08.30 – 20.00 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 340,- € zzgl. 19 % MwSt

Themenübersicht:  Vertragsrecht und Bestandsschutz 

im Arbeitsverhältnis. Neue Entwicklungen in der Recht-

sprechung des BAG, LAG sowie des EUGH. Das Seminar 

vermittelt ein umfassendes update der obergerichtlichen 

Rechtsprechung in den praxisrelevanten Fragen des Be-

standsschutzes und des Vertragsrechts im Arbeitsverhält-

nis. Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern in kompak-

ter Form den aktuellen Stand der Rechtsprechung in den 

genannten Kernbereichen des Individualarbeitsrechts zu 

vermitteln. Besprochen werden insbesondere aktuelle 

Entscheidungen zu Kündigung, Befristung, AGG und Be-

trVG sowie den Fragen von Annahmeverzug und Vergü-

tung. 

Mittwoch, 11.11.2020
Aktuelle Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht

Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

 

Referent:  VRiOLG Celle Mathias Volker                                                                  

Tagungsort: Goslar, Hotel Der Achtermann

  Rosentorstraße 20

Zeit: 14.00 – 19.30 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,- € zzgl. 19 % MwSt

 

Einzelne Schwerpunkte werden vom Referenten je nach 

Aktualität gesetzt.

Goslarer Fortbildungstage – 
Seminare für Anwälte in 2020

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet ein umfangreiches Seminar-

skript, Pausenverpflegung sowie bei ganztägigen Veran-

staltungen ein Mittagessen. 

Seminarleitung: Rechtsanwältin Martina Pfeil

38642 Goslar, Noldeweg 1

Telefon 05321/685775     Telefax 05321/685776
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Veranstaltungen

zu den Seminaren der Goslarer Fortbildungstage:

 

 Mittwoch 25.März 2020 Selbstständige und Einzelunternehmer 200,- Euro

 Mittwoch, 22. April 2020 Arbeitsvertragliche Wettbewerbsverbote  200,- Euro

 Samstag, 09. Mai 2020 Arbeitsrecht  340,- Euro

 Mittwoch, 11. Nov. 2020 Unterhaltsrecht        200,- Euro

Name, Vorname

Straße

Telefon

Beruf/Fachanwalt

PLZ, Wohnort

E-Mail

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen mit meiner Unterschrift an.  Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstan-

den, dass meine anlässlich dieser Veranstaltung(en) erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der 

Organisation der Veranstaltung verwertet werden sowie ggf. in einer Teilnehmerliste aufgenommen werden. Eine Weiter-

gabe über diesen Zweck hinaus erfolgt nicht.

Datum / Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Teilnahmegebühren
Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr zzgl. MwSt 

unmittelbar nach Erhalt der Teilnahmebestätigung/Rech-

nung auf mein Konto, das in der Rechnung angegeben ist. 

Rücktritt
Spätestens bis 10 Tage vor Seminarbeginn können Sie Ihre 

Anmeldung zurücknehmen. Die Stornoerklärung bedarf 

der Schriftform. Ich berechne für eine Stornierung eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro zzgl. Mwst., bei 

Seminaren, die länger als einen Tag gehen, 25% des Teil-

nahmebetrags zzgl. Mwst. Gleiches gilt für Seminare mit 

einer in der  Seminarankündigung angegebenen Teilneh-

merbegrenzung sowie für Komplettseminare für Fachan-

wälte. Wenn Sie den Teilnahmebetrag für ein von Ihnen 

gebuchtes Seminar bereits gezahlt haben, biete ich Ihnen 

ein kostenloses Umbuchen auf ein anderes Seminar im 

laufenden Jahr an. In diesem Falle verzichte ich auf eine 

Bearbeitungsgebühr. Bei nicht rechtzeitiger Absage wird 

der volle Teilnahmebetrag fällig.

Absage von Seminaren 
durch die „Goslarer Fortbildungstage“
Bei Absagen von Seminaren wegen Ausfall des Dozenten 

oder bei zu geringer Teilnehmerzahl oder Verlegung des 

Tagungsortes bin ich bemüht, Ihnen dies rechtzeitig mit-

zuteilen. Muss ich ein Seminar absagen, so erstatte ich 

die bereits gezahlte Teilnahmegebühr in vollem Umfang. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in 

Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von 

meiner Seite oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Begleiten-

de Arbeitsunterlagen gebe ich in der Regel zu Beginn des 

Seminars heraus. Diese werden von den Referenten er-

stellt und von mir zum ausschließlichen Gebrauch für und 

durch den Teilnehmer kopiert. Eine Vervielfältigung oder 

Weitergabe ohne meine Einwilligung ist unzulässig.

Per  Fax: 05321/685 776 

Anmeldung 
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  

zum schnellstmöglichen Termin einen Rechtsanwalt 

(m/w/d) möglichst mit Berufserfahrung. 

Wir bieten: 
•   eine vielseitige und interessante Tätigkeit  

in einer zivilrechtlich orientierten Kanzlei 

mit Notariat 

•  leistungsbezogene Vergütung 

•   Übernahme von Fortbildungs- und  

sonstigen berufsbezogenen Kosten 

•  die Möglichkeit, ADAC-Vertragsanwalt  

  (Fachanwalt für Verkehrsrecht) zu werden 

•  die Möglichkeit, das Notaramt anzustreben 

•  die Aussicht auf Aufnahme in die Sozietät 

Weitere Informationen zur Kanzlei finden Sie unter 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte  

unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung  

und des möglichen Beginns Ihrer Tätigkeit  

in der Kanzlei an:

Kanzlei Dilcher und Dilcher GbR

Rechtsanwalt und Notar a. D. Heinrich A. Dilcher

Husarenstraße 8

34369 Hofgeismar

Rechtsanwalt (m/w/d)
Kanzlei in Hofgeismar sucht Verstärkung

Stellenangebot

http://www.rae-dks.de
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